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PRÄSIDENT (um 15 Uhr 17 Min.): Ich
eröffne die SHzuu!g. Das ProltokoU der letzten
Sitzung ist igeschä'fts(}rdlIl'U!nlgSIIßäß~garufge

legen; es ist unbeanstandet geblieben, demnach
als genehmigt zu betraoMen.

Von der heutigen Slitzung ba'ben sich ent
schuildi,gt ,dJie HefT,en A1bgJeordineoon Müllne'r
f,ranz, Oaßner .und ,Pospischil.

Auf den Plätzen der Herren Abigeord!neten
liegt die schr,j,ftliche Beallltwo'rt!ung" Ifolgwder
Anfragen durch den Herrn Landeshaluptunann
auf:

1. Der Anfrage der Ahgeordnet,en Stat1g1er,
f,ehringer, Zach) IUig. Himnallln, BaiitIlli:sch und
Genossen vom 27. febrtuar 1951, betTeHend
Venbr<eitungsbeschränkungen bestimmter Druck
werke zum S1itHiichen Sohutz der ]Iu:gend.

2. Der Anf,riag'e dJer Abg,eordneten 'W,enger,
Si,gIill'Uind, Kreiner, Zettl, Oerhadl, SO'c/;omka
und Genossen, betreffend d.as IWahheoht der
burgenländisohen 'Wanderarbeiter.

loh ersuche das Hohe Baus 'um Kenntnis-
nalhme.

Ich ersuche um Verlesung des Einla1ufes.
SOHRIFTf'ÜHR'E'R (liest):
Vorlage der LlandesregiertUllig, berr,effend die

Erhöhung der Beteilig,ulng des 'Liandes Nieder
österreioh an der Öst,eneichisohen oDraukr,alfit
werlke-AG. und Beteiligung des Landes Ni'eder
östern~i,ch an der Ta'uernkraHwerke-,AiG.

Vorl'age der Landesregierung, ibetreHend den
Rechnun:gsalbschluß des Schulbaluf'Onds 'für Nie-
derösterreich für das ] a'hr 1950. .

PRÄS IDEiNT (nach Zuweisung des Ein
laufes an die zuständigen Ausschüsse): Wir
gelangen zur Beratung der TagesordnlUnrg.

Ich ersuche <lien Herm Abg. iDr. Hab er
z e t t 1, die VeI'handlung zur Z,ahl 217 einzu
leiten.

Ber'icMerstaotter Dr. HABiE'RZETTL: Hohes
Haus! Ich halbe namens des VIerfassungsaus
schusses über die Vorl.age der Landesregierung,
betreffend die AbändeI'ung des Gesetzes, betref
fend die dilenst- und besoldungsrechtNchen Ver
hältnisse der Gemeindeä'rzte in Niiederöster,reich
vom 23. März 1932, LOBl. Nr. 87, in der fas
sung der Gesetze vom 11. Juli 1933, LOBl.
Nr. 210, und vom 23. März 1948, ,LOBt Nr.9,
zu beriohtlen.

Der ,Landt,ag von Niederösterreich 'hat in
seiner 12. Sitzun,g vom 30. M,ärz 1950 den
Resolutionsantrag zu Gruppe 5 des Vor
anschlages 1950, betl'eflf.end die NoveUi,enurng
des Gemeindeärztegesetzes 'Und die 'Erihöhung
der Pensionen rder Gemeindeärzt,e, zum Be
scMouß erhohen.

nie bestehenden dienst- und hesoldungS/recht
lichen Verhältnisse der Gemei'ndeärzlt,e in Nie
derösterreich Slinru im Geset'z vom 23. 'März
1932, LOIBl. Nr. 87, und den 'hierzu erlassenen
Novellen 'vom J1. ]ulli 1933, LGBl. Nr. 210,
und vom 23. März 1948, 'LOB/. Nr. 9, ge
r,egelt.

Die zur DurcMü'hr.ung der den Ortsß1emein
den nach den Bestimmungen des Reichssani
tätsgesetzes vom 30. Apri'l 1870, ROBl.
Nr. 68 zugewiesenen gesundheitspolizeilichen
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Aufgaben geschaHenen I'nstitut:ionen der Ge
meindeärz'te 'wmde mit dem Landesgesetz vom
21. tDezemlber 1888, LOBl. Nr. 2/1889, erst
malig gesetzlich begründet. Die bezügltichen B'e
stimmungen wurden - den entwicklungsbe
dingten Gegebenheiten entsprechend - bis zur
Erlass:unlg des eingangs zitierten Gesetzes drei
zehnmal, bis zum heutigen Tiag fünfzehnmal
novelliert.

nie ,dem Gesetz des Jahres 1932 fo'lg,ende
Novelle vom 11. Juli 1933 schuf die Möglich
keit, einen Gemeindearztaus Dienst'esrücksich
ten auch 'von Amts wegen zu versetZten und
haHeim übrigen nur einige geringfü,gige Kor
rektmen des Textes des J,ahres 1932 zum In
halt. Das Vorzugsrecht eines Gemeitndearz'tes
bei der lßewerbungum eine andere Gemeinde
arztstelle 'Wurde darin g'estrichen; diese BesUm
mung wurde jedoch mit <einigen textlichen Än
derungen in den vorliegenden Entwurf aus
Zweckmäß,igkeitsgründen wieder au1fgenommen.
Die letzte Novene vom 23. März 1948 enthält
die Neufest,setziUng der Dienstbezüge der Oe
meindeärzte und die Erhöhung der in der na
tionalsozialistischen Zei,t durch die Umstellung
auf Reichsmark auf zwei Drittel gekürzten
Ruhe- und Versorgungsgenüsse der Gemeinde
ärzte und deren Hi'nterbliebenen auf die Schi!
lingbehäge des Jahres 1938.

Die im Jahre 1932 erfolgte Regelung konnte
also ,in ihren Grundzügen na'hezu unverändert
durch 18 Jahre hinclJurchaufrechterhaHen blei
ben. Die nunmehr n01twendig g'ewordene lund im
nachfo1'gen:den Entwurf beantragt1e Novell ie
rung ändert an den so l,ange bewährten Grund
sätzen nur sehr wenig und gründet stich in
erst,er Linie auf die durch die Edassung ,des
Ärztegesetz-es vom 30. März 1949, BOB!.
Nr. 92, nOltwendig gewordene Neufests:etzung
der Anstellungserfordernisse htnsichtlich der
Ausbildung und BerufszulasS'ung und auf die
als zwe(jkmäßig erachte'te Anpassung an die
Gemeindebeamtendiensto'rdnung lund hezüglich
der ,Erhöhung der Dienst- und IRuhebezüge der
Gemeindeärzte zufolge der geänderten Leibens
kosten lauf den eingangs erwähnten Landtags
beschluß.

:Die Novellierung des Gesetzes wurde zum
Anliaß genommen, die Gliederung des Gesetzes
zu verbessern und das Gesetz selbst durch
Unterteilung in sechs AbschniHeund Einfüh
rung neuer Überschriften sowie durch die ge
mäß Arbiklel II des Entwurfes anschließend im
Verordnungswege zu erfolgende Wi,ed:erverlaut
barung als "Gemeindeärztegesetz" übersioht
licher zu ges'taHen. Der Verfassung und aucih
deraUgemeinen Tenminologi'e nicht mehr ent
sprechende A'usdrücke wurdenausgemerz't und
durch zutfeHende neue ersetzt. Besonderes

Augenmerk wurde d:a'na.uf gerichtet, das Dienst
reoht der Gemeindeärz1Je dem Dien:st1recht der
ührigen Gemeindebeamten möglichst anzu
passen.

Zu den im Entwurf vorgesehenen Änderungen
ist im einzelnen folgendes zu bemerken:

Das Amt des Gemeindearztes ist nach den
gesetzlichen Bestimmungen ein öfifentliohes
Amt, dO(jh reichen die gemeinde'ärztlichen Be
züge, die in der IRegel nur unwesentlich höher
sind als die vom Gemeindearzt zu leistenden
Beiträge zum Pensionsfontds, keineswegs aus,
die Existenz des Gemeindearztes ZIU g,ewähr
leistlen. Dem ist jedoch gegenüber zu haUen,
daß die Stelle des Gemeinidearztes, der in der
Riegel aluch Kassenarzt ist, die Grundlage für
seine Allg,emei'np'ftaxi1s in der Oemei:nde bi,ldet
und daher die Sicherung seiner Existenz :biebet.
Aus dem Bestreben der Gemeinden, einen
eilgenen Arz't im Ort zu Ihaben wie auch über
Betreiben der vielen stdlerrlosen Ärzte häufen
sich die Anträge der Saifi'itätsgemeind~gruppen

auf Tlei!ung der bestehenden Gruppen. Wenn
auch die Tei1:ung einer Sanitätsgemeindegruppe
llIach ,den bis'herigen Besümmungen lliur nach
Anhörung der Ärztekammer möglich war, so
wUJ1de in den § 3 ldes Geset1zes eine neue
Bestimmung aufgenommen, lawt welcher die
Teilung einer Sanitätsgemeill1ldegruppenur dann
möglich ist, wenn di,e Existenzgmndlage für
einen weiteren Gemei'l1dearzt gesichert erscheint.
Mit di,eser Bestimmung soH vermieden werden,
n~ue, jedooh nicht lebensfähige Gemeindearzt
steIlen zu schaffen.

Die im § 7 des Entwurfes enthaltenen An
stellungserfordernisse wurden auf die Bestim
mungen des Ärztegesetzes (BOB!. Nr. 92/1949)
abgestimmt; bezügHch der Alt,ersgrenze wurde
- wie ,in der Gemeindebeamten:diensto'rdnung
- die Möglichkeit einer Nachsicht in den Ent-
wurlf aufgenommen, die Nachsicht jed!och in
jedem Fall von der Genehmigung der 'Landes
regierungabhängig gemacht. Als 'neue Blesbim
mUl1lg wurde, wie hereits früher erwähnt, den
Oemeindeärzten des Dienststal1lclJes bei der Be
werbung 'Utffieineandere Oemeindearztstelle ein
Vorz.ugsrecht eingeräumt, welches jedoch in E1'

wei'terung der bereits im Jahre 1932 vorge
sehenen und 1933 wied~r gestrichenen Tex
tiemng davon abhängig gemacht wind, daß der
Oemeindearz't bereits eine zehnjährige Dienst
zei,t aufweisen muß. Die Aufnahme ,dieser Be
stimmung halt sich deswegen als notwendi.g er
wiesen, um Gemeindeärzten, welche einen kleinen
oder schwi'er.ig,en Posten versehen, die Mögli(jh
keit einer Vel·besserung Z'U bieten und weiter,
um Gemeindeärzten mit mittelschulpflichtigen
Kindern die Ni;ederllassung in eitner Schulstadt
oder in der Närhe einer solchen ,zu el'möglichen.

"i



Bei gleichzei'Ügel' Bewerbung mehrerer vorzugs
bereohtigter Gemeindeärzte werden Alter, fa
milienstand und örtliche VerhäHnisse zu be
rücksicihtig,en sdn.

Die provisorische Dienstzeit ,des Gemeinde
arztes beträgt derzei,t zwei Jahre; nlach den Be
stimmu11Igen der Gemeindebeamtendienstord
nung bleibt das Dienstverhältnis der Gemeinde
beamten vier Jahre provisorisch. Unter Berück
sichtigung der I,angen Studiendauer und der
durch das Ärz'tegesetz verlängerten Ausbil
dungsdauer wurde davon abgesehen, d~e provi
sorische Di,enstzeit des Gemeindearztes ebenfalls
mit \liier Jahren festzusetzen. Es wurde im <Ent
wurf ,eine provisorische Dienstzeit von drei
Jahren VoQ[geslehen (§ 10) .

Bezüglich der Besetzungsvorschläge wurde
die Zahl der von den SanitMs!gemeinde{grup
pen) zur Ernennung vor~llischlagenden Be
werber 'von fünf auf drei herabgesetzt; damit
soH eine Vereinfachung des Vorganges bei der
Reihung der Bewerber durch d,ie Gesundheits
ausschjisse erreicht werden (§ 8).

Der Pflicihtenkreis der Gemeind,eärzte (§ 15)
wurde im Einvernehmen mit der Llandes-Sani
t,ätsdirektlion neu umschrieben und hierbei be
sonders auf die wichtige Rolle des Oeme:inde
arztes bei der Bekämpfungüberü:agbarer
Krankheiten Bedacht genommen. Die nach den
Bestimmungen des Gesetzes des J,aihr;es 1932
von ,der rL'ande:sregierungan Stdle ,der seit
1909 in GeHung stehenden Dienstanweisung
neu 'kundziumacihende, jedoch bis heutle noch
nicht erlassene Dienstanweisung 'für die nieder
ös,terreichische'll Gemeindeärzt'e wurde nach ein
gehender Beratung mit der Landes-Sanitäts
direktion ver1i,aßt und als Anhang zu dem Ge
s·etz vor:ges,ehen.

Nach den Bestimmungen des Gesetzes ihahen
die Gemeindeä'fzte die Totenoescihau in ihrem
DienS'tsprengel uinentgeltlich vorz'unehmen :und
dürfen dah'er von den Parteien keine Vergütung
ansprechen. Mit Rücksicht auf die flächen
mäßlige Ausdehnu11lg der,s,ani'tätssprelligel er
geben sich durch die Jiangen Anf,ahrwege ent
sprechende Zeitver'luste und Fahrspesen, ,die für
delli Gemeirudearzt eine .fühlbare Härte bedeuten.
Es wurde daher beiE ntfemu11Igen über drei
Kilometer eine aus de11l Mitteln der Sanitäts
gemeinde(gruppe) zu leistende Wege;gebühr in
derseIhen Höhe, wie sie die Süzialversiciherungs
träger den Kasse11lärzten gewäh'f,en (derzeit
3 S), vorgesehen, wobei die Amtshandlung
selbst nach wie vor nicht vef'fechnet wer
den darf (§ 15/4). Die Bindung des Oeme.inde
ar.z'tes ,an die Weisung'en der zuständi'gen
BezirkS'verwaltungsbehörde (Gesundheitsamt)
wurde im Entwurf besonders verankert (§ 15/9)
und im Zusammenhang damit dem Gemeinde-

arzt auch die Ablehnung eines Impfauftra~ges

untersagt. Die Vornahme öffentJ.icher oder be
sonderer Impfungen gehörte bisheT zu den
Pflichtiau1ig,aben des Gemeindearztes, 'ist aber
nunmehr den Amtsärzten vorbehalten. Da diese
}edoch, besonders bei der Seuchenibeikämpfung,
nicht in ,der Llage wären, die erfo'rdeTlichen
Schutizimpfung'en zeitgerecht vorzunehmen, war
die Aufnahme einer entsprechenden 'ß.esüm
mung erforderlich (§ 15/5).

Ebenso hat es sich als notwendig erwiesen,
ehe Betrauung des Gemeindearztes mit ,dem
schulärzNichen Dienst zu ermöglichen. Zur
Sicherung des schulärztlichen Dienstes bis zur
Erlassunge,ines Schulärztegesetzes wurde diaher
dem Oemeindearzt die Ablehnung einer Be
tr:auung mit dem sch.ulärztlichen Dienst unter
sagt, wobei die Möglichkeit, auch einen lander,en
Arzt zum SchulaTzt zu besteHen, nicht berührt
wurde (§ 15/5).

Um zu vermei,den, daß die Besorgung der g,e
nwindeärztlichen Geschräfte durch die Annahme
einer weiteren Anstellung d:uroh den Oemeind:e
arzt eine Ei11lbuße erlei'det, wi'rd die Landes
regilerung ermächtigt, die Ann.ahme einer
solchen Anstellung zu untersagen (§ 17/2).

Die Grü'nde zur Auflösung des Dienstver
hältnisses wurden ,der herrschenden Auffassung
entsprechend n'euformuliert (§ 33) und hierbei
die Versetzun,g in den Ruhest,and ;als Auf
!ösungsgrund ausgeschi'eden.

An Stelle des bisher im Gesetlz vorgesehenen
"Austrittes aus dem Dienstverhältnis" tritt 'in
Anpassung an die Geme,indebeamtendienstord
nung die ,;Dienstentsagung" (§ 34). Die be
züglichen formvorschriften und Rechtsfolge'n
s'ind dieselben wie beim (früheren Dienstaustritt.

Im § 35 wurden die Kündigungsgrünide für
den prov,isorischen Oemeindearzt festlgesdzt und
hierbei 'vorgesehen, daß die Kündigung des
Dienstverhältnisses 'in den ersten ,drei Mo
naten ohne Angabe von Gründen, nach dieser
Zeit 'nur mit Anglabe von Gründen erfol,gen
k,ann.

Statt der bisher im Ges,etz vorgesehenen "Ent
hebung vom Dienst" wurde zur Wahrung der
Versorgungsansprüche der Gemeindeärzt'e im
fall unverschuldeter längerer Dienstunfähig
keit oder bei Auflösung ihres Dienstsprengels
die Möglkhkei,t ihrer Versetlz!un:g in den zeit
llichen Ruhestand geschaffen (§ 41). Während
des zeiUichen Huhestandes erhält der Ge
meindearzt seiner Dienstzeit entsprechende
Ruhebezüge ; wird der in den zeitlichen Ruhe
stand versetzte Gemeindearzt nicht hinnen zwei
Jahren reaktiviert oder erltangt er innerhalb
dieser Zeit seine Dienstfähigkeit nicht wieder,
so wird er in den dauer11lden Ruhestand ver
setzt (§ 4213).
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Gemeindemzt zu best'Cllen, Oihne ihm die M'Ög
l-ich'keit iu gehen, :in seiner Sanlitätslgemeinde ZU

wohnen und zu ordinieren, wurde die seiner
zeitig,e Bestimmung 'mH den notwendigen Er
gänwngen bezüglich Dienstwohnungen und
deren Räumung nach Auflösung des Dienst
verhä'ltlruisses 'und bezüglich der Unterbningung
eines Vertreters wieder in den Ent'wurf <l:u1f
genommen (§ 20).

Von den Dienstbezügen der Gemeindeärzte,
bestehend aus dem Grundgehalt, den Orts
zuschlägen und den Dienstalterszulagen, wurde
das Grundgehalt auf das Doppelte des bis
herigen Ausmaßes erhöht 'und soll -daher ,ab
1. Jänner 1951 jä,hrlich 1000 S het'wgen. Die
Hundertsätze zur Berechnunlg! der OritSlzu
schläge und Dienst,altersz'ulaigen erfahren keine
Änderung, doch erhöhen sich diese Zusch'läge
und Zulagen durch die Verdoppelun,g des
Grundgehaltes ebenfalls 'um 100 Prozent
(§ 18). Nach der bisheri:gen Regelung des
}ahres 1948, LGBl. NT. 911948, betragen die
jä'hrlichen Diensthezüge eines Oemeindearztes
innerhalb s'einer fünfunddreiß!i,g!jährigen IDienst
zeit und Ül den 'verschiedenen Ortsklassen:

Grund'ge'haH mi I Ontslz'1J1sch l'a,g
in dle:r KJaBs,e:

[);'emstja'hr Gru-nd-ge'halt [(+410% ) n (+(>0%)' m (+83
1
/0)

Sc\]illling

1.- 3. 500 700 800 900
4.- 6. 550 750 850 950
7.- 9. 600 800 900 1000

10.-12. 650 850 950 1050
13.-15. 700 900 1000 1100
16. -18. 750 950 1050 1150
19.-21. 800 1000 1100 1200
22.-24. 850 1050 1150 1250
25.-27. 900 11 00 1200 1300
28.-30. 950 1150 1250 1350
31.-33. 1000 1200 1300 1400

ab 34. 1050 1250 1350 1450
Diese 'Beträgesollen ab 1. Jänner 1951 auf

das Zweifache erhöht werden (§ 18). Während
die Gemeindeä'rzte in der Ortsklasse I durch
zwölf J,aihre hiuld:urch Bezüge erhielten, die
niedriger 'Waren !als die von ihnen zu leistenden
Pensionsfoudsheiträge, werden sie naC'~ der
Neuregelung trotz der wesentlichen Erihöh'llng
der Pensiünsfondsbeiträge bereits nach Er
reichung der ersten nienstaltersz:ulage, also im
vierten Dienstjahr, Bezüge erhalten, die höher
sind ,als die Pensionsfondsheiträge. Diese be
trugen in dien Jah-ren 1948 und 1949 je 1000 S,
im J:ahre 1950 900 S j,ährlich. Die ,aulf Grund
der im ,Entwurf vorgesehenen Erhöhung der
Ruhe-und Versorgun,gsgeniÜsse für das Jahr
1951 erreohnet,en Pensionsfo'ndsbeiträge werden
rund 1500 S betragen.

Zur B,erec'hnung der Ortszuschläge sind die
gemeindeärztlichen Stellen in Niederösterreich

Die Versetzung eines Gemeindearzks ,in den
dauernden R'u'hestand ist nach !Erfüllung der
gesetzlichen Voraussetzungen nic'ht nur wie bis
her über Antrag d~s Gemeindearztes vorzuneh
men (§ 39), sondern nach Vo'llendiung des
65. Lebensjlahres von Amts wegen zu voll
ziehen (§ 40), 'wobei diese Altersgrenze i'n be
sonderen 'Fällen, besonders wenn bei der An
stellung ber,eits Altersnachsicht gewährt wurde,
au·f 70 Jahre erhöht werden kann.

Gemeindeärz-ten, welche die im Ärzteges,etz
vorgeschriebene Kmnkenha'usausbil,dung nach
weisen, werden auf das mit fünf Jahren Ifest
gesetzte Höchstausmaß ,an Vordienstze,iten zwei
dieser Ausbildungsjahre .angerechnet

Weiter wurde in Anlehnung an die Vor
dienstzei,tetl!verordnung des Bundes und ,an di,e
Bestimmungen der Gemeindebeamtendiienstord
nurug auch jene Zeit, ,in welcher der Gemeinde
arzt im Zusammenhang mit dem zweiten WeH
krieg durch Einziehung zum Wehrdi,enst,
Kriegsgebngensch,lft U'sw. von der Erlangung
einer Gemeind~arzt!stene ausgeschlosslen oder ,an
der Vollendung seiner Studien oder Aushildung
behindert war (Behinderungszeit),als an
rechenbare Vordienstzeit erklärt (§ 19).

Für die anzurechnenden Vordienstzeiten sind
Pensionsfondsbeiträge nur dann nachzuzlahhm,
wenn für die ,angerechnete Vordienstzeit eine
Anwartschaft aus Soz'ialversicherurugsgesetzen
auf Ruhegeld ni c h tgewahrt bleibt. Die bisher
geübte Pr,axis, die nachzuzahlenden Pensions
fondsbeitr'äge mit jeruem Betrag zu !bemessen,
der in der ,anz'liTechnenden Zeit jeweils fest
gesetzt war, wurde auch im Entwurf gesetzlich
verankert. Hierbei sollen mit Rücksicht ,auf die
geminderte Kla'utfk-raft des 'Schillings und ge
stützt auf einen Erlaß des Bundesministeriums
für Finamen, betreffend die Rückzahlung von
vor dem J,ahre 1938 erhaltenen Ahfertiigungen,
Reichsmarkibeträgeund in Reichsmark umzu
recihnende Schillingbeträge der Jahre 1925 bis
1938 eine Erhöhung von 75 vom Hundert er
fahren (§ 1914). Daß Vordienstzeiten nicht vor
Verleihung des Ddin-itivums angerechnet wer
den können, ist eine Selbstverständlichkeit, die
nunmehr lauch in den Entwurf aufgenommen
wurde (§ 1915).

Im Gemeil1ldeärztegesetz des Jahres 1922
(LOBt NT. 22211922) war eine Bestimmung
errt:halten, llaut welcher die Gemeinden ver·
pflichtet waren, ihren Gemeindeärzten eine ge
ei'gnete Wohnung zu versohaffen. Diese 'Be
ohmmung wurde in das Gesetz 1932 nicht mehr
aufgenommen und auch in den Schl-ußhestim
mungen dieses Gesetzes nlicht ausdrücklich als
weiter in Geltung stehend hezeichnet. Um ,den
sich daraus ergebenden Schwier,igkei'ten zu be
gegnen und wei,ter, wei'les zwecklos wäre, einen
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je nach Größe, V'erkehrsverhältn:issen usw. in
K'lassen eilngeteilt. Dias Klassenverzeichnis, das
wie bisher einen Anhang !Z'um Gesetz bildet,
wur,de unter Berüoksichtigung der seit dem
Jahre 1932 im Oesetz!es.. oder Verwaltu.ugsweg
erfolgten Ändemngen beriohtigt (§ 18/7).

ner voUe Ruhegenuß eines Gemeindiearztes
wurde im Si!nne des Landt~gSibeschlusses vom
30. März 1950 ,entsprechend erih'öht und mit
7200 S jährlich festgesetz't (§ 23). nie Wi,twen
pensionen: betragen die Hälfte des Ruhe
genusses. nie Witwe eines 'Oemeinrdearztes er
hältnaah dien derzeitigen 'Bestimmungen im
ungünsti~gsten Frall (nach zehnjähriger Dienst
zei!t des Gal'fen) 930 S jährlich, das sind
77.50 S monatlich, nach voller /Dienstzeit des
Gatten 155 S mOlliatlich. Auf Grund der vor
gesclh1agenen Erhöhung würde sie ab 1. Jänner
1951 150 S bez,iehungsrweise 300 S monatlich
erhalten.

nie Erziehungsbeiträ,ge hetragenab 1. Jänner
1951 ,monatlich 30 S bis 60 S, wäihrend sie
bisher eine Höhe von 15.50 S his höchs,tens
31 S monatlich ,erreichten. Die Waisenpensionen
fü'r gänzl:ich verwaiste Kinder eines Oemeindie
arZ'tes oder solcher Kinder, deren Mutter keine
Witwenpension erhält, hetragenab 1. Jänner
1951 monMlioh 75 S bis 150 S, während sie
bisher monatlich 38.75 S bis 77.50 S hetrugen.

Der Todesfallbeitrrag - hisher "Sterbequm- ,
tal" genannt - wurde in erster Linie für
diejenigen Personen vorgesehen, welche die Be
g,räbniskosten für den verstorbenren Gemeinde
arzt getmgell haben und der MinJdiestbetrag
von 150 S 'auf 500 Senhöht. Im übrigen
wunden die Bestimmunlg,en über den Todesfall
beitr;alg den diesbezüglichen VO'fsohriften der
OemeindebeamtenclienstO'rdrrung arug~g.j,iohen

(§ 30).

Um bei geänderten ',Lebelliskosten di'e Nach
ziehung der Ruhe- und Versorg'Ulngsgenüsse der
Oemeindeärzte und deren Hinterbli:ebenen sioher
zustellen, 'Wunde eine gänzlich neue Bestim
mung ,gesohaffen, laut welcher im Falle der
Gewährung von Teuenunlgszuschlägen an die
Pensionspa'rteien des ißlundesauch die Ruhe
und Versorgungsgenußempfä'nger aus einem ge
meindeärztliohen Dienstverhältnis Teuerungs
zusohIäge ,erhalten. Die Höhe dieser Teuerungs
zuschläge wird von der Landesregierung je
weils im Verwaltrungswege festzusetzen sein.
Zur Bedeckung des daraus oder wegen son..
stiger unvorhergesehener Belastung innerhalb
eines Reohnungs.. oder VerwaHungsj,aihres für
den Pensiansfonds entstehenden Mehraufwan
des ist, sofern der Pensionsfondsfür di,e Oe
meindeärz'te ,außerstande ist, diesen Mehmulf
wand aus vorhandenen Mitteln zu decken, eine

Nachtragsvor,sohreibung an Landes-, Gemeinde
und Gemeindeärztebeiträgen vorgesehen (§ 55).

Die Enh'Öhung der Ruhe- und Versorgungs
genüsse der Gemeindeärzte bedeutet haushalts
mäßirg, beZOigien auf dias Rechnungsljahr 1951,
einen Mehraufw.and des Landes von rund
116.000 S lund ieinen Mlehr;alUfwand, lin ider
gleichen Höhe für die Sanitätsgemeindegruppen,
wogegen sich der Beitrag der Gemeindeärzte
um rund 235.000 S eIihöM. Der Mehraufwand
des Lrandes wurde im Vor,anschllag 1951 bereits
berücksioht<igt. Die iBeitra,gsleistung dier ISani
tätsg,emeinden wurde Ibisher derart berechnet,
daß di,e Gemeinden 5,5 Prozent jenes Betrag,es
Z'u leisten hatten, "welc'her sich durch die Ver
vieHachung des 'voUen Ruhelgehaltes eines Ge
meinclearzties mit der Anzlahl der Sanitätsge
meinde(gruppen)" erg:ab. Der Landesbeitrag
ist stetrsgJ,eich dem Gemeindebeitmg. ,Der Bei
trag der Gemeindeärzte hingegen betl'U,g 12,6
Prozent eines "vollen jährlichen Ruhegehaltes".
Mit den auf diese Art ermittelten Beträgen
konnte bereits seit dem J,ahre 1935 das Aus·
lang,en nicht mehr gefunden werd'en, so daß
diese BeHra:gsleistungen nach den IBestim
mungen des hisheri,gen § 46 entspr,echend er
höht werden mußten, woraus sich zum Beispiel
im Jiah're 1947 ergab, daß die Beitrags.l'eistung
des Oemeindearztes staH 12,6 Pwzent 34,77
Prozent betra,genhat.

Zur Deckung des auf Grund des Entwurfes
sich ergebenden Mehraufwandes wa'r zunächst
vorgesehen, die ursprüngHchen Hundertsätze
von 5,5 Prozent für die Gemeinden und das
Land Ni'ederösterreichund von 12,6 Pro,zent
für die Oemeindeärzte au1f zweimal 10 P.roiz'ent
beziehungsweise 20 Prozent zu enh<ö'hen.

Auf Gmnd angestellt,er Vergleiche ergab
sich, daß dieselbe Belast'Uing für die Beitrags
pflichti:gen erzielt wird, wenn die Beiträge der
Sanit,ätsgemeinden und des Landes mit je
26 Prozent 'und der Gemeindieärzt'e mit 48 Pro
zent des Erfordernisses des Pens,ionsfonds f'est
gesetzt werden. Da durch diesen Berechnungs
schlüssel eine wesentEche Vel'einfachung ,ge
gd}en erscheint, wurden die entsprechenden
Oesetzesstellen in diesem Silline 'abgeändert
(§§ 52, 53 ulild 54).

Die Behandlung von Diszipl,inaran,gelegen
he,iten der Oemeindeärzte 'richtet sich naoh den
für die Bundiesbedi,enst>eten :geltenden Bestim
mungen. Hierzu wurde in den Entwurf eine
einschränkende Bestimmung aufgenommen, laut
welcher die Enthebung eines Gemei'ndearztes
vom DiellIst wegen eines schwebenden Gerichts
verfahrens und dergleichen nicht wie bisher
vom Disz:iplinarau'Sschuß, sondern von der
LandesH~g,ierungw.ahrzunehmen ist (§ 46). Da
mit soll di,e sofortige Enthebung nach dem Be-
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kanutwenden des Enthebungsgrundes ermög
licht werden, während bisher hierzu erst ein
Besohluß des jeweils ei'llzuherufenden Disz'ipli
naraussohusseser1f0 rderlich w,ar.

In den Schlußbes1immungen des Entwurfes
W'uf'de der Geltungsbeginn des Gesetzes mit
dem 1. Jänner 1951 festigesetzt. Hi'erbei war
ausschlag:gehend, daß eine. so einschneidende
Ändemng der Besoldungsvef'häItiliisse aus
finanztechnischen Gründen nur mit dem Beginn
eines RechnuIltgs- oder VerwaHUIligisjah:l'es er
füilgenkann. Gleichz:eitig wird die Außerkraft
set:mng der bisheri'gen landesgesetzhchen Be
st:immungen ,ausgesprochen (§ 63).

Der Artikel II des Entwudes beinhaltet die
Ermächügung der Landesregierung, den auf
Grund der beantragten NO'velle geänderten Ge
setzest1ext im Vemrdnungsweg als "Gemeinde
ärzotegesetz" wieder zu verl,autharen.

Der Weg, den eine solche Vorlage vom An
trag bis zur endgültigen Beschlußfassung zu
rückZ'ulegen hat, ist lang, denn es mußt,en ver
schiedene Stellen im Land und auch im Mini
st'erium gefragt werden. Wenn es sich um eine
tot,e Materie hiandelt, ist die rSache nicht so
tr,agisch. Wenn es sich raber um dien Mensclhen
dreht, beso'nders um Witwen, die schon seit
langem auf die Erhöhung ihrer Pension warten,
oder um aUe Oemeindeärzte, so ist für diese
Menschen die Erledigung dieser VOTlage ein
Lichtblick. Witwen, die bisher im schleohtesten
Fall 77 S bekommen rhaben, bekommen jetzt
das Doppelte, und Witwen nach Ärzten, die
die volle Dienstzeit albsolviert haben, bekommen
300 S.

Di,e Oemeindeärz:te mußtienb'isher bis an ihr
Lebensendearheiten. Nun ist die MögJichkeit
gegeben, daß die Oemeindeärzte schon fflüheT
in P.ension' gehen~önnen, 'und wenn sie die
KassenarztsteIle zurücklegen, treten sie auch
nooh in ,den üeIlluß der Altersverso'rgung der
Ärztekammer, so daß sie ausreichend zum
Leben haben. Daduroh werden aber auch für
die junigen Ärzte v,iele SteHen ifrei. Daher
bringt die Vorlage nicht allein eine Verhes
serung der dienstrechtlichen Verhältnisse der
Ärzte und der Altersversor~giung, sondern auch
einen Beit'rag zur Lösung des Jungärztepro
blems.

Wichtig ist, daß die Automatikeingeblaut
w1urde, damit die starren Pensionsbeträge nicht
bei ge'änderten Lebensverhältnlissen oder in
der ZeH, in der wir leben, wo immer wieder
Lohn- und Preisbewegungen auftreten, ent
wertd werden.

Der Verflassungsausschuß hat sich mi,t dieser
VorI.age eingehend befaßt und - ich möchte
das hier f'eststellen - sowohl den Wünschen
der 'Gemeindeärzte als auch den Wünschen der

Gemeinden und der Landesregierung Reohnung
getr.agen.

Der Verfassungsausschuß steHt dah'er folgen
den Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der zuJiegende Gesetzentwurf (siehe Lan

desges'etz vom 5. Juli 1951), betreffend die Än
demng des Ges1etzes vom 23. März 1932, LOBL
Nr. 87, in der F.assungder Gesetze vom 11. Juli
1933, LOBL NI. 210 und vom 23. März 1948,
LOBL NI.. 9, beheffend die dienrst- und besol
dungsrechtlichen VerhäHnisse der Gemeinde
ärz'te in Niederösterreich, wird glenehmigt.

2. Die Landesregierlung wi,rd aufgelfordert,
wegen Durohfühmnrg dieses Gesetzes'beschlusses
das Erfmderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme dieses Antrages.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Das

Wortha't der ,Herr Abg. Dr. S t ein g 'ö tt e I.
Abg. DI. STEINGöTTER: 'Hoher Landtag!

, Nach dem bisherigen Gemeindeärzte,gesetzhatte
der Gemeindearzt, wenn er sich zour Ruhe ge
setzt hat, eine monatliche Pension 'von 300 S
und seine Witwe die Hälfte, dias s,ind 150 S.
Die Geringfügigkeit dieser Beträge brachte es
mit sich, daß die Landesr~gierung und der
niederösterreichische ILandtrag darangehen muß
ten, endlich eine NoveUiemng des Ärztegesetzes
d'urchZ'Uführen, durch die vor allem die finan
zielle Lage der Peilisionisten und Witwen ,ge
bessert werden soll. VO'rallem bedeutet es einen
Fortschritt gegenüber dem jetlZ'tgeltenden Ge
setz, daß neben der Festsetzung der Pension
des Gemeindearztes in d,er Höhe von 600 S
und der Witwenpension von 300 S und der Be
tnäge für die studierenden oder in Ausbi'ldung
befindlichen Kinder und für die Waisen ,in dem
Gesetz di'e .Best,immung enltha.lten ist, daß neben
den Ortszuschläg,en auch die jeweils geltenden
Teuerungszuschläge zu diesen Pensionen dazu
kommen, so daß jetzt doch 'Schon von entspre
chenden Pensionen gesprochen werden kann.
Dazu kommt noch, wie ,der Herr Berieht
erst,atteraus,geführt Ihat, daß ,die Ärztekammern
selbst eine Art P.ension zahlen, so daß von nun
an die Gemeindeärzte doch in einem früheren
Alter ,in den Ruhestand treten können, wodurch
auch das Probkm des Ärztenachwuchses leich
ter gelöst w~rden kann. Denn gerade die Tat
sache, daß die Gemeindeärz'te bisher nach ,ihrer
Ruhestandsversetzung einen Bdtel an Pension
bekamen, trug dazu bei, daß wir lin Nieder
österreich vieUach 70 Jahre und auch über
70 Jahr,e alte Gemeindeä'rzte :hatten, so daß
diese alten Herren dem nachdrängenden Nach
wuchs die Posten versaßen. Es ist a.Iso mit

I diesem Oemeindeärztegesetz das Nachwuchs
problem insof'ern gemildert, als jetzt der Ge-
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meindeafizt wirklich im 65. Lebensj,ahr oder
unter bestimmten VO'flaussdzungen, die ,im Ge
setlzangeführt sind, im 70. Lebensjahr in den
Ruhestand tret,en muß. Im Publikum ist viel
fach di,e Meinung verbreitet, daß d~r ärztliche
Beruf sei,nen Träger genügendemährt und daß
im iFaUe des Ruhest.andes auch für seine Fa
milie und im F,aIle seines Abl-~bens ,auch für
seine Witwe und Kinder entspreclhend vorge
sorg,t iM. W·enn ·auch zugeg,eben werden muß,
daß ein großer Teil der Ärzte heute bei ent
sprechender Betäti,gullig, die natü'flkh ihre
psychische -und phys'i,sche Leistungsfäh'iglkeit
sta'fk beansprucht, das entsprechende Aus
kommen hat, muß man gera.de bei den Ärzten
feststellen, daß sie in der großen Mehrzahl
sohJ.eohte Sparer sind, sonst würde man nicht
in viden FäHen, wenn ein Amt st,i'fbt, das
glanze Elend erkennen, in dem sich die Witwe
und di,e Kinder befi.nden. Dies trifft Olft ,auch
bei Ärz'ten z!U, von denen man ,allgemein ,ge
gl,aubt hat, daß es ihnen infolge ih'f,eraus
gezeichn1eten Praxis sehr gut gegangen sein
miißte. Wi'r begrüßen daher das lust,ande
kommen dieses Gemeindeärztegesetzes im In
teresse der Ärzte, im Inter-esse der Gemeinden,
vor 'a'llemaber im Interesse des är,ztlkhen
Dienstes.

Welf,ach war bis vor kurzem noch die Mei
nunlg 'vertr,et'en, daß 'ein Gemeindearzt eig,ent
lich nichts anderes zu tun hahe, als die 'Leichen
beschau durchzJUführen und zu imp~en. Nach
dem jetz't die Imp.f:ung zu den Agenden der Be
z-i'flksärzte gehört, hört man 'vielf.ach, daß nun~

mehr ein Gemeindearzt überhaupt michts mehr
zu 'tun ,hat, als Leichen zu beschauen. Die ,Ent
wicklung der modernen Med'iZ'in und 'vor aIIem
auch die durch die Kriegsfolgen erhöhte An
f<äIIigkeit der Bevölikerung gegen Krankheiten
hat aber da eine koloss.ale Änderun:g geschaffen.
Der Oemeindearzt ist heute, man kann es ruhig
aussprechen, ein Beamter der Gemeinde ge
worden, und! es hängt vi'eUaoh Ivon dem hetref
fenden Bür.germeist1erab, wie er sich des Ge
meindearztes bedient, umaII die Forderungen,
die in gesundiheitHcher Beziehu'lllgan eine Ge
meinde ·gesteHt werden, voIIikommenerfüllen zu
können. Es ist no'twendig, daß auch der Bürger
meister durch die Sanitätsor,gane von den
Dienstobliegenheiten der Gemei'ndeärzte in
Kenntnis gesetzt wird, weil er Nst dann weiß,
welch gr-oß,er Auf,gabelllkreis ,eigenHich heute
den Gemeindeärzten vorbehaHlen ist. Es handelt
sich dabei nicht nur um die Totenbesc'hau und
um die Vornahme von Impfungen in den Fällen,
wo die betr,effenden Amtsärz'te sie nicht d'uroh
führen können, souc1ern es handelt sich auch
um die MitwirkuI1Jg in hygienischer Hinlsieht
bei der Durchführung von Neubaukn und Um-

bauten in der rOemeilllde, ferner beim Nahrungs
mitt1ehevkauf, wei,ter bei der ständi,gen Unter
suchung der Wasserquellen und s(hJ,ießlioh bei
d~'f modemen Epidemi,ebekämpfu:nrg, die Ifür die
Gemeindeärzte ein hesonders großes Tätigkeits
feld hedeutet. Wir hahen ja in dien letzt'en
l'aihnmgesehen, 'Und das hängt sehr 'mit den
Veflhältnissen des Krieges zusammen, daß die
Bevölkerung gegen lnfekt,ionslkrankhei'ten sehr
anfäIHg -ist, ja daß Volksseuchen die Ges:und~

heit der Bevölkerung immer wieder gefährd~n,

und zw;arauf der einen Seite die Tuberkulose
und aUif der andern SeHe die Gesühlechts
kralllkheiten 'lmd nicht lzuletzt der IRheumatis
mus und die bösmügen Neubildungen. Auch
die frage der Hazillenträg'er und ,c1er BaziIIen
ausscheider spieH bei der Bekämpfung ·der an
steckenden Krankheiten eine sehr große -Rolle.
Gemde hier erwächst dem Gemeindearzt heute
au.f Grund der neuen Evkenntnisse der medi
z'inJischen \'{1,isslellischaft 'ein groß'er TäN!gkeits
kreis, der ihn 'vielfaoh beschäHi,gt und ~ür den
er eine große Verantwortung 'trä'gt. Wi'f wissen
wo'h'! heute, daß es trotz der viel1f,achen Imp
fungen nicht mögHeh ist, die ansteckenden
Krankheiten vollständig zu bekä1mpfen und daß
gerade bei geimpften Personen ansteckende
Krankheiten vielfach eine so leiehteForm an
nehmen, daß es sellbst dem behanc1elnden Arzt
oft nicht auffällt, daß es sioh um eine Infek
tionskmniJ\1heit handelt. Ist diese Infektio,ns
krankheit aber überstande'n, dann ist die be
tr,effende Person ein iBaziIIentr,ä'ger 'Oder B'a
ziIIenausscheider, und diese Personen sind, wie
wir erst jetzt im Falle der Anstalt in Ybbs
gesehen haben, besonders ,gefährHch, vor aIIem
dann, wenn sie sich in einem Betrieb befinden,
wo sie mit Lebensmitteln in Berührung kom
men. Der Gemeindemz1: und -der Bürgermeister
müssen daher auf diese Dinge ihre besonc1er-e
Auifmerksamkeit lenken, um den Aushruch von
Epidemien zu verhindern.

Die Bekämpfung d·er Tuberkulose hat heute
ein Ausmaß angenommen, das wir uns 'vor
J1ahf'en nicht hatten träumen lassen. SeJ,bst die
schwersten F älle 'von Tuherkulose sind heute
heilhar. !Dies erfordert aber eine ständige Über
wachung der TubeI1kulosekr,anken, besonders
in den FäHen, wo es s,kh um sogenannte B.a
zülenausscheider handelt Wir wissen, daß be
sonders Person'eIT in höherem Alter so,genannte
BaziIIenausseheider sind und d;mn im Kreise
ihrer Familie zur Weiterverbreitung der TlJber
kulose beitrag'en.

Beim derzeit,igen Rüokgang der Geburten, der
ullizweHelhaft vorhanden ist, sp,ielt die Be
kämpfung der Geschlechtskrank'heHen eine ,gam
besonder'e Rol1e. Der Arzt muß sich daher ,in
seinjen Spitalsausbildungsj,ahren 'auch beson-
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ders mit der Art der Bekämpfung dieser Krank
heiten befassen. Als Gemeindearzt muß er dann
auch in s,einem Bereich ständigaHe jene Per
sonen erfassen, die gesc:hJ.echtskrank sind. Er
muß rückskhtslos den Quellen dieser Kr,ank
heiten nachgehen und mit den Gesundheits
behörden dazu heitmgen, daß rec'htzeitigaHe
M,aßnahmen getroffen weriden, die die Weiter
verbreitung dieser Krankheiten verhinderm Das
sind alles Aufgahen, die von nun an den Oe
meindeärzten mehr denn je obliegen werden.

Man kann sagen, daß das neue Gemeinde
ärztegesetz gleichsam eine iDienstanweisung für
Gemeindeangestellte darstellt. Denn in diesem
Gesetz sind auch VorschriHen enthalten, di::
wir sonst in den Dienstanweisungen Ifür Ge
meindeangestellte finden. Allerdings müssen
wir feststellen, daß zwischen den Gemeinde
ärzt·en und den sonstigen Gemeindeangestellten
in bezug auf ihre Bezahlung ein Unterschied
bes'ieht. Das ist ·aber lauf die eigenarÜgtm Ver
hältnisse ,des ärztlichen 'Berufes in der heutigen
Zeit zurückzuführen. Der größte Teil ,der Ärzte
- ich persönlich gehöre nicht dazu - hält
nach wie vor an der Ansicht fest, daß ihr Beruf
ein freier Beruf ist. Wir wissen aber, daß bei
anderen Gruppen der Akademiker der freie Be
ruf heute viel.fach nicht mehr die RoHe spielt
wi,e früher. Z·um IBeispiel sind die Philosophen
heute If,ast durchweg B,eamte und Angestellte,
und auch bei den Juristen überragt die Zahl
der AngestelHen jene der im freien Beruf Ste
henden schon sehr bedeutend. Auch bei den
Technikern ist dies ·heute schon der Fal'!. Wenn
auch eine große Zahl meiner Kollegen des
Äriztestandes diese Verhältnisse nicht wahr
nehmen will, so sehe ,ioh dlie Zeit kommen,
in der die im Angestelltenverhältnis stehenden
Ärzte die im freien ,Beruf stehenden Ärzte
über·ragen 'werden. Das ,ist eine Entwicklung,
die ich voraussehe und die wahrscheinlich 'auch
vor der anderen Ansicht einer großen Zahl
meiner Kollegen nicht haltmachen wird.

Es sind also in dieses neue Gemeindeärzie
gesetz alle jene Schutzbest:immungen für die
Ärzte eingearbeitet, die die sonstigen Ang,e
stellten und Beamten genieß.en, wie zum Be,i
spiel der Anspruch auf ein entsprechendes
Ruhegehalt, die Versorgung ihrer Witwen und
W'aisen usw.

Ich muß feststeHen, daß slich der Verfas
sungsausschuß des Hohen Landtages wirlkHch
bemüht hat, di'eses Ges,~h gründlich durchzu
beraten. Es hat jedes MiigI.ied des Verfassungs
ausschusses tatsächlich dazu 'beigetragen, daß
endlich ,einmal ein Gesetz geschaffen wird, das
nicht nur die Gemeinden und die Ärzte, son~

dem ,auch das Land befriedIgen kann. Wenn
in ,der Presse einer politisohen Partei behauptet

wunde, daß besonders die Abgeordneten di'eser
Partei zur Verbesserung des ursprünglichen
Entwurfes beigetragen hähen, so muß ,ich doch
~eststellen, daß an diesem Ges,etz alle mit
gearbeitet haben. Bestimmungen, die nicht mehr
in die jetz'i,ge Zeit passen, wurden entfernt, es
wurden die Interessen der S,änitätsgemeinde'l1,
die 26 Prozent des Pensionsaufwandes beizu
tragen haben, und auch die Interessen des Lan
des, dasebenf,alls 26 Prozent beiträgt, weit
g,ehend glesichert. Aber auch die Ärz'tekammer,
die nicht nur die Standesvertretung, sondern
gleichzeitig die Gewerkschaft der Ärzte dra'r
stellt, ist in di'esem Gesetz weitgehend zu i'hrem
Recht gekommen.

Deshalb begrüßen wir dieses Gesetz. Wir
hoffen aber auch, daß bei der Bemtung der
noch' fehlenden Gesetze, dem KrankenanstaHs
g,eseh lind dem Jungärzt'egesetz, in diesem
Haus und im Verfiassungsausschuß derselbe
Geist wirklic:her Zusammenarlheit ohne Ansehen
der Partei walten möge, um Gesdze zu schaf
fen, die vor allem dazu da sind, das kostbarste
Gut der Bevölkerun,g, die Gesundheit) zu för
dern und zu wrahren. Dar'um erkl,ären wir, daß
wir für dieses Gesetz stimmen werden. Es liegt
nun an den Bürgermeistern der Gemeinden, die
Wohltaten di·eses Oesetzesin di,e Wirklichkeit
umzusetzen, damit ein€rseits die Gemeindeärzte
zufrieden sind und anderseits die Gemeinden
von den Gemeindeärzten den entsprechenden
Nutzen haben.

Ich möchte die Bürgermeister bitten, künftig
bei der Auswahl ,der Gemeindeärzte vor allem
darauf :zu achten, daß d~e betreffenden Be
werber die entsprechende Ausbildung haben
und daß sie auch --- das ist bei keinem Beruf
so notwendig wie gerade beim Ärzteberuf _.
das entspr,echende soziale Empfindeln haben.
Die Bürgermeister und die Sanitätsgemeinden
müssen sich darüber klar sein, daß sie eine
große Verantwortung bei der Bestellung der
Oemeindeärzie tragen. Denn es 'handeH sich
hierbei um das Wichtigste, um den Menschen,
um das kostbarste Gut, das wü- besitzen, aber
auch darum, daß die Bevölkerung der Gemein
den, also des St,aates, den großen Anforde
rungen der jetrzigen Zeit gewachsen ist. Dies
ist 'aiber nur dann möghch, wenn 'voraUem der
GesundheitsZ'Ustand der Bevölkerutllgentspre
chenld -ist, und wenn dafür gesorgt 'ist, daß die,
Kranken der entsprechenden rB'ehanrdIung 'Und
Heoilurug zugeführt werden urud daß alle Ge
fa,hren beseiNgt werden, die der Gesundheit der
Bevölkerung drohen.

Deswegen biHe ich Sie alle, diesem Gesetz
zuzustimmen. Wir geben der Hoffnung Aus
druck, daß mit dies·em Gesetz ein großer Fort
schritt in bezug 'auf di,e Wahrung der Forde-
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rungen der M.edizin an die Kommunalpolitik
g-emacht wird. (Bei/all bei den Sozialisten.)

P.RÄSIDENT: Z'um Wort gelangt der Herr
L-andesrat 0 e n ne r.

Landesr_at GENNEH: Hoher Landtag! Die
Ges-etzvorlage über die Abänderung der dienst
und besolduDlgsrecht:lichen Verhältniss'e der Ge
meindeärzte, die heute dem La-ndt1ag vorEegt,
schaut eini,gel1maßen anders aus als die Gesetz
vor].age, die seinerzeit im Llandt,ag eingebracht
worden ist. Der Herr Berichterstatter ,hat schon
darau-f hingewiesen, daß eine Re~he von Ab
ä'nderungen vorgenommen würden ist. In der
Tat hat der Verf.assungsausschuß in zwei
tägigen Vel1handl'ungen eine Reihe von Ab
änderunlgen oder Zusätzen beschlossen, die in
das Gesetz eingefügt worden sind. Es bat sich
d,arum gehandelt, die Interessen der Ärzte und
Gemeinden abzuwägen und zwischen ihnen ·den
entsprechenden Ausgleich zu finden. Wir haben
dabei vielflach feststeHen 'können, daß diese
Interessen gemeinsam sind und daß es i'n Wirk
lichkeit keine entscheidenden Gegensätze gibt.
Es hat sich aber auch darum gehandelt, den
autoritären Bestrebun:gen der Landesregierung,
die sich auch bei der Beratung dieser Gesetz
vorllage den Gemeinden gegenüber sehr deutlich
bemerkbar gemacht hahen, einen Riegd -vor
zusohieben und sie in die gebührenden Schran
ken zu weisen.

M.an k1ann wohl s,agen, daß der Verfassuilgs
ausschuß in einer Ber.atung von zwei Tagen
6ne Igrü'ndlicheund gewissenhafte Arbeit ge
leistet hat. Ich glaube, es war eine der inter
essantesten Arbeiten, die seit längerer Zeit in
einem Ausschuß durchgeführt worden sind. Es
hat sich immer wieder gezeigt, daß es zwar
verschi-edene Meinungen gegeben hat, die
übrigens keineswegs an Parteiinteressen ge
bunden waren, daß ,aber in den meisten Fällen
- mit einigen Ausna1hmen - dann von den
Abgeordneten aller Parteien - wie schon der
Herr Dr. Steingötter hervorgehoben Ihat 
darum gerun:gen wurde, eine Fassung zu fin
den, die den Interessen der Ärzte und vor allem
der Gesundheit der IBevölkerun:g Rechnung
trägt. Gewiß hat der Gesetzentwurf auch heute
noch viele Mängel und sicherlich ist er keine
ideale Lösung; er enthält gewiß nooh Mängel,
die weder di'e Ärzte noch die Gemeinden be
friedigen. Viel1eicht gefällt -auch dem Herrn
Landiesrat Müllner der Gesetzentwurf heute
nicht mehr so ,gut, wie er ihm am Anfang ge
fanenhat. ,Es handelt sich aber 'vor al1em um
einen A'nfang, und es ist klar, daß weitere
gesetzliche Maßnahmen .folgen müssen, vor
allem über die Einführung und Ausgest:altung
des schulärztlichen Dienstes, der -heute -von den
Gemeindeärzi'en besorgt wird, der Mutterfür-

sorge und der Kinderfürsor,ge usw., um wirklich
der Gesundheit der Bevölkerung in den 6tädten,
aber auch in den ländlichen Gebieten, wo 'noch
sehr viel zu tun ist, zu dienen. Der Gcmei'nde
arzt, das ist allgemein bekannt, ist von sehr
großer Bedeutung für das Woh'l und Wehe
vor allem der ländLichen Bevölkerung. In vielen
ländliohen Gebieten ist es der Gemeindearzt,
zu dem irgend einmal jeder von der Bevöl
kerung kommen muß. Di'e Bevölkerung an
erkennt 3w,:h, wie IverantwortungsvoH und
schwer die Arbei-t des .oemeindearztes ins
besondere in entlegenen ländlichen Gebieten ist.

Der vorliegende Gesetzentwurf soll zunächst
eine Existenzgrundla,ge für den Gemeindearzt
schaffen. Es ist eine sehr bescheidene Existenz
grundlage, trotz -der Verbesserungen, von denen
schon gesprochen worden ist, weil eben die Be
soldung unzulänglich ist und auch die Pension
weder für den Arzt, noch für die Witwe laus
reicht, um wirklioh den Unterlhalt des Arztes
im Alter oder den. Unterhalt der Hintenblie
benen eines Arztes zu sichern. 'Die Folge ·davon
ist, daß der Gemeindemztgezwungen ist, unter
Anstrengung aller seiner Kräfte und Einsatz
seines g,anzen Könnens noch das dazu :zu er
werben, was er über den Bedarfofür den Unter
h!altseiner Familie hinaus no,ch bmucht, um
Rücklagen für das Alter zu machen. Es wird
manchmal sehr v,jel davon gesprochen, wi'eviel
ein Gemeindearzt nach Überwindung der an
fänglichen Schwierigkeiten, die jeder hat, in
wenigen Jahren verdient hat: ein Haus, ein
Auto und weiß Gott was noch alles. Viel
weniger ,aber wird von denen gesprochen, die
in irgendeiner entlegenen, nicht sehr großen
Sanitätsgemeindeihre Arbeit machen und oft
nur das verdienen, was gerade für i'hr Aus
kommen unbedingt notwendig ist. Wir wissen
aber auch, wie schnell solch-e Hüdü3Igen, wenn
sie 'tatsächlich gemacht wer-den, durch die
schleichende Inflation 'von einem Lohn" und
Preispakt zum andern entwertet werden, und
wie man dann, wie Dr. Steingötter bereits ge
sagt hat, oft feststeHen kann, daß die Hinter
bliebenen eines Arztes, von dem sehr viele ge
gl'aubt halben, weiß Gott wie reich er sei, nach
seinem Ableben in bittere Not geraten. Gerade
die arbeitende Bevölkerung, die Arbei-ter und
Bauern, haben das größte Verst'ändnis dafür,
daß die Intelligenzler, die Ärzte, Lehrer, Be
amten 'usw. eine gesicherte Exisf<eI1lzgrundl'age
haben müssen, um i'hren Verpflichtungen nach
kommen zu können. Ebenso klar .ist es 'aher, daß
alle diese arbeiten/den Intel'1i<genzler nur dann
ihre F orderul1igen erreichen können, wenn sie
gemeinsam mit dem 'arbeitenden Välk für die
Durchsetzung il1ferForderungen kämpfen und
daß sie verloTen sind, wenn sie sich vomarbei-



tenden Volk trennen lassen, wie das in den
vergangenen Zeiten der FaH gewesen ist, wo
leider der Faschismus da und dort große In
telligenrzlergruppen für sc,ine Zwecke gewonnen
hat. Es ist heute 'aber schon so, daß auch bei
den InteHigenzlern, die in eine immer größere
Verelendung thineinkommen,infülig'e der Zu
stände und der ganzen Politik, die heute ge
macht wird, die Erkenntnis wächst, daß sie
zumarheitenc\<en Volk gehören und nur mit
c\<iesem gemeinsam ihre 'Existenz und ihr ,Leben
sichern können.

Die Interesserrvertretung der Ärzte ist die
Ärztek,ammer. Der ursprüngliche Gesetzent
wurf hat dieser T'atsacheauch in einigen Be
sümmUlngen Rechnll'nggetmgen, in vielen lan
deren ,aher nicht. Im !Laufe der Beratungen im
Verf,assungsausschuß 'ist in einer ,Reihe von
Par,agraphen die Bestimmung aufgenommen
worden, daß die Landesregierung in bestimmten
fäHen, wo die lnteressen der Ärzte berührt
werden, die Ärztek,ammer. zu hören hat. Es
wird Aufgabe der Ärztekammer sein, sich nicht
von irgend welchen Einflüssen beirren zu lassen
und mita'l1em Naohdmck wirklich die Inter
essen ,der Gemeindeärzte zu vertreten.

Einen sehr breiten Raum bei der Beratung
dieses Gesetzentwurf'es haben natürlicherweise
die Rechte der Gemeinden und damit der B,e
völkerung der Gemeinden eingenommen. Gegen
über den Gemeinden ist in der ursprünglichen
Gesetzvorl'3ge ein ausgesprochen '3uto'ritärer
Standpunkt der Landesregierung oder in diesem
faH des Referates des Landesmtes Müllner
eingenommen worden. Es is't gelung,en, das in
einigen wesentlichen Punkten abzuändern. Der
Herr 'Berichterstatter hat schon damufhin
gewiesen, daß bei dem Paragmph, der über
di'e Bildung oder Änderung 'von Sanitäts
gemeindegruppen handelt, nach dem Wort
"Nach Anhörung der Ärztekammer"eingefügt
wurde "und der betreffenden Gemeinde". Eine
sehr wichtige Änderung ist bei dem Para
graphen vorgenommen worden, der die Bestim
mungen über die E.rstattung 'vpn Vorschlägen
durch die Sani'tätsgemeinde.gruppen oder die
Gesundheitsausschüsse für die ,Ernennung der
Oemeindeärzte 'enthält. Wie das zu geschehen
hat, hat der Herr Berichterstatter a'usführlich
gesagt. lOer Gesundheitsausschuß besteht be
wannUich aus den Bürgermeistern der Gemein
den, die zu einer Sanitätsgemeindegruppe ge
hören. Nun haben wir bei der Erst,attung 'von
Vorschlägen für die Ernennung von Gemeinde
ärzten ,in den ldzten Jahren manche Erfah
rungen gemacht Man konnte immer wi·eder
\feststeHen, daß gewisse Einflüsse, die besser
ausgeschaltet werden würden, sich geltend
machen und daß auch von oben ein gewisser

Druck ausgeübt wird. Es gibt eine Reihe von
solchen IBeispielen. Zum Beispiel hat skh die
Sanitätsgemeillide 'Pottendorf für einen Arzt
aus,gesprochen, der im Jahre 1945 hier ge
blieben ist, sich des Vertrauens der Bevölkerung
erfreut und seine Pflichten erfüllt hat. Die
Bürgermeister aber haben einenandern vor
g,eschJiagen. Wir haben eserlcbt, ,daß in Ernst
brunn, wo sich der Gesundheits3usschuß für
einen Arzt entschieden hat, der der Landes
regierung nicht genehm war, 'plötzlich die Ent
scheidung getroffen wurde, daß eine Gemeinde
'\loncLer S'anitätsgemeindegruppe abgetrennt
wird.

Der Herr Abg. Outscher hat im Llaufe der
Debatte im Verfassungs,ausschuß fälle vor
gebmcht, in denen ·der Wille der Gemeinden
mißachtet worden ist und der Gemeindearzt
den Gemeinden aufoktroyiert wurde. Auf meinen
Antrag hat nun der Verfassungsausschuß ,an
den P,amgraph, der di,e Bestimmung über die
Erst,attung der Vorschläge enthält, die weitere
Bestimmung angefügt, daß die Mitglie,derdes
GeEmndheitsaus,schuss,es E'iner Sanitlätsg'emeinide
gruppe, 'also die Bürgermeister jener Gemein
den, die zu einer Sanüätsgemeindegruppe ge
hören, den Beschluß ihrer Gemeinderäte einzu
holen haben und an dies'en Beschluß gebunden
sind.

Diesen Antrag hat der Vedassungs,ausschuß
angenommen. Diese :Bestimmung hecLeut,et, daß
die 'ßevölkerung selbst die Möglichkeit 'bat,
zur 'Bestellung des Gemeindearztes Stellung zu
nehmen und daß darüher im Gemeinderat, wo
selbstverständl<ich g,anz andere Verhältnisse
herrschen und eine Einflußnahme 'viel schwerer
ist, diskutiert wird, und zwar so, daß die Par
teizugehörigkeit nicht das entscheidende Mo
ment biJ.det und der Druck von oben gewisser
maßen ,ausgeschaltet wird. für diesen Antrag
haben die AhgeoTdneten der Sozialistischen
Partei und zwei Abgeordnete der V0 l:kspartei
gestimmt,und zwar die Abgeordneten Gutscher
und EHinger. Das ist ein Beweis dafür, daß
jene Abgeordneten, die einen unmittelbaren
Kontakt mit der Bevölkerung 'haben, die
Wünsche und forderungen der Bevölkerung
kennen und somi't bei den Bemtuugen und bei
der Abstimmung unter dem Eindruck der <For
derungen der Bevölkerung standen. Sie waren
daher von dem IBestfiehen geleitet, die Hechte
der Gemeinden geg,en die :Dikt:aturhestrebungen
der Landesregierung und besonders des Herrn
L<a11desmtes Müllner einmal zu wahren.

Auch bei späteren Abstimmungen sind diese
Abgeordneten für die Rechte der Gemeinden
eingetret'en. Einmal ,hat sich der Herr Abge
olldnete Stangler eine verdiente Abf'uhr geholt,
als er in seiner etwas - sagen wir höflich --
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vordringlichen Art -einen Antrag gegen die
Interessen ,der Gemeinden - wie ,er sagte, im
Namen seiner Fraktion "- stellte, wor,auf die
Sitzung 'unterbrochen wurde und er seinen An
tmg zurückziehen mußte_

[s fällt mir selbstverständlich nicht ein, in
diesem Zusammenhang auf den soheinbaren
Widerstreit der verschiedenen Bünde, die die
Säulen und Träger der Volkspartei sind, ein
zugehen, weil die Führungen dieser [Bünde sich
letz'ten Endes verständigen und aUe die gleichen
Interessen haben, die label' nicht die Interessen
des Volkes s'ind. Ich stehe auch nicht an, fest
z'usteIlen, daß sich die genannten Abgeordneten
bei ein-er s'achlichen Beratun,g immer wieder 'Von
den 'For,derungen und Wünschender Gemein
den leiten ließ'en, wobei sie auoh den Inter
essen der Ärz'te - oft nach längerer iDiskus
sion - Rechnung getragen haben.

Der Vedassungsauss,chuß hat - und das 'ist
das nächste Mer,kmal dieser sehr interessanten
Bemtungen - eine Unterlassung gutgemacht,
die im ursprünglichen Gesetzentwurf enthalten
war. Der Gesetzentwurf hat nämlich eine Be
stimmung über die AnreClhll'ung von Vordienst
zeiten vorgesehen, wie sie auch inandern ähn
lichen Gesetzen enthalten ist. In dieser Be
stimmung wUT,de fein sä'uberlich laUes aufge
zälhlt. Es wurden ,alle Vordienstzeitenaufge
zähIt,also Militärdienstzeit, Krilegsgefangen
schaft usw.,ganz genau so, wie es in der Ver
ordnung der B-undesregierung über die An
rechnung der Vordienstzeiten steht, und lauch
ganz genau so, wie es in den Bestimmungen
über die Anrechnung von Vordienstzeiten für
die Landesbeamten und Oemeindebedi'ensteten
enthalten ist. Verges'sen: wurden nur die in
dies·en Verordnungen enthaltenen Bestimmungen
für die Kämpfer gegen den F,aschismus und
für die Opfer des Faschismus. Diese !Bestim
mung spricht davon, daß Behinderungszeiten
von 1933 bis 1938 für die politisch V,erfolgten
~~ außer wegen nationalsozialistischer Be
tähgung --- und für die aus politischen oder
rassischen Gründen in der Zeit des Nationall
sozialisiillus Verfolgten langerechnet werden
können. Und gerade di,ese Bestimmung ist im
ursprünglichen Gesetzentwurf nicht enthialten
gewesen. Der Herr Berichterst.atter, dem die
Sache offensichtlich peinlich war, hat erklärt,
daß das nicht 'absichtlich geschehen ist, was
ich j:hm für seine Person auch gl.auben wiIl,
obwohl eigentlich der Ber-ichterstatter dazu da
ist, zu sorgen, daß ein solches Ühersehen ver
mieden wird. Ich glaube aber nicht, daß es
sich um ein Versehen handelt. Es ist nicht mög
lich, daß iillan gerade einen Abslatz, der 'von
den Opfern des Faschismus handelt, und der
ziemlich lang ist, übersieht und 'vergißt. Es 1

entsteht daher der Eindruck, daß es skh hier
um eine Absicht gehandelt Ihat.

Der Verfassungsausschuß. hat meinen An
tTag, daß die IBestimmungen über die Kämpfer
gegen den F'aschismus und di,e Opfer des F,a
schismus wörtlich nach der Verordnung der
Bundesregierung ,in das Gesetz eingefügt wer
den, ohne iDehatte angenommen. Man muß
aber doch fnagen, welcher Geist in diesem für
den Gesetzentwurf .zus~ändigen!Refer;atherrscht.
Wir haben oft festgestdlt, daß wir wünschen,
daß die Vergang.enheit begPaiben wird und daß
die Einstellung entscheidend ist, die die ehe
maligen Nationalsozialisten heute zur demo
kr<aNschen Entwicklung haben. In der Landes
verwaltung und vor allem am Sitze der L,an
desregierung sind viele ehemalige National
sozialisten wieder eingestellt worden. WirgI<au
ben, daß die meist'en von ihnen mit der Ver
gangenheit g.ebrochen haben und bereit sind,
loyal ihre Pflicht im Interesse des Landes und
für die demokratisüheEntwicklung zu erfüllen.
Unter ihnen sollen aber auch solche sein, von
denen, gemde Ivon IBeamten, immer wieder er·
zählt wird, daß sie slich in der Zeit des Na
tionalsozialismus durch besonderen Eifer für
die Sache des NaHonalsozi,aIismus und durch
besondere Gehässigkeit ausgezeichnet haben:.

W,enn unter diesen Beamten solche sein
sollten, die mit ihrer Vergangenheit nicht fertig
geworden sind und die sich heute für die
Zwecke eines neuen F.aschismus mißbmuchen
lass-en, dann mögen sie zur Kenntnis nehmen,
daß ihre Pläne :eitel sind und! zuschanden wer
den und daß sie der Verantwortung diesmal
auf keinen Fall entgehen werden. (R.uf rechts.
Soll das der ungarische Faschismus sein?)
Das ist -eine ganz klare Erklärung, sie ist so
Z'U verstehen, wie ich sie gesagt habe. Selbst
verständlich ist der Hauptverantwortliche der
Herr L'andesrat MüHner. (Zwischenrufe rechts.)
Man erinnert sich in diesem Zusammenhang
an die Verhandlungen, die über die Bildung
der Landesregierung und die Verteilung der
Refer,ate nach den W,ahlen von 1949 igeführt
worden sind. Es hat sehr lange gedauert, bis
die Refemte in der neuen rLandesregierung ver
teilt worden sind. Dann 'hat sich her,ausgesteIlt,
daß das Referat für die Gemeindeärzteaus
dem Sanitätsreferat, das einem Sozialist'en
unterstellt ist, herausgenommen wurde und 'als
neues Ref,eratunter der Leitung des Herrn
Landesmtes Müllner gebildet worden ist. Da
mit hat ein neues Kapitel für die Personal
politik der Volkspartei analog ,den übrigen be
gonnen. Hierzu kann man nur sagen: A'uch
di,eser PersonalpoHtik sind Schranken gesetzt
und mancher große Di'ktator 'ist schon ge
fallen; auch die kleineren "Diktatericher" in
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der Landesregierung (Landesrat Müllner:
Haben Sie Angst, daß Sie fallen?) werden
über kurz oder lang, wa,hrscheinEch aber über
kurz, sehen, daß ihre Pläne scheitern. Auf dem
Landesparteitag der Sozialistischen Partei ist
auch davon gesprochen worden, daß die So
zialistische Partei nach dem Ergebnis der
letzten Wlahlen ein Anrecht auf einen größeren
EilliHuß in der Landesverw,altung :hat. Nun,
was die Volkspartei einmal :gefpessen hat,ist
ihr so leicM nicht mehr zu entreißen. Ich glaube
auch nicht, daß es möglich ist, durch Anbie
derungsversuche, wie sie der Herr Landeshaupt
mannskllvertreter Popp der Volkspartei gegen
über ,in der letzten Sitzung der ILandesregief'llng
(Landeshauptmannstellvertreter Popp: Da hast
du dich schon angebiedert!) unternommen hat,
etwas zu epreichen. Es wird aber dafür ge
sorgt werden, ,daß die Bäume nicht in den
Himmel wachsen. Er selbst weiß ,dias ganz
gel1Jau, deswegen gibt es ja auch Situationen,
wo er anders redet, als in den Zwischemufen
im Landtag. Nun, die Beratung dieses Gesetz
entwurfes hat gezeigt, daß Ül der Bevölkerung
ein w,achsender Widersvand gegen diese Politik
besteht, die 'auf der einen Seite den schleichen
den faschismus fördert, und aufderandern
Seite zu immer größeren Schwierigkeiten der
Bevölk,erung führt. Denn unter dies,em Ein
druck sind auch die Albstimmungen und Be
schlüsse im Verfassungsausschuß zustande ge
kommen. Die Bevölkerung wird auch dafür
sorgen, daß die Bestellungen von Gemeinde
ärzten nicht nach den pa,rteipolitischen Ge
sichtspunkten des Herrn Müllner und der
VoIkspmt,ei (Landesrat Müllner: Aber auch
nicht des Herrn Oenner.') , sondern nach so
zialen und sachlichen Gesichtspunkten sowie
im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung
vorgenommen werden.

PRÄJSIDENT: Zum Wort ge'1angt Herr
Abg. S tang 1e r.

Abg. STANGLER: Hoher Landtag! Wir be
handeln 'heute die Novellierung des Gesetzes,
betreffend die dienst- und Ibesoldungsrechtlichen
Verhältnisse der Gemeindeärzte. Es wäre viel
leicht viel vorteilhafter, wenn wir, so wi'e im
Ausschuß, zur S,ache sprechen und weniger von
Dingen reden würden, die weder mit den dienst
und besoldungsrechtlichen Verhältnissen der
Gemeindeärzte zu t'un haben, noch auch .mit
der Gese'tz'vorlage. Ich möchte als Verh'eter
meiner fraktion voranem feststellen, daß· wir
uns aufrichNg freuen, daß der Hohe Landt,ag
heute diese Gesetz'vorlage beschließen kann, die
letzten Endes auf einen Resolutionsamrag des
Abg. Dr. HaberzetH unserer fraktion zu
rüchuführen ist, der in der Budgetdehatte
1950 eine Novellierung des Gemeindeärzk-

gesetzes und eine entsprechende Erhöhung der
Pensionen verlangt hat. Wir wollen das ein
deuHg feststeHen, ohne diami,t parteipoIiNsohe
Prop,aganda zu t'reiben, aber es ist immer wie
der günstig, klar festzulegien, ob jemand sach
lich etwas arbeitet oder durch Polemisieren
beim fenster hinaus noch ir.gendwelche Er
fo],ge erhaschen möchte.

Diese Vorlage beinH::l1tet Abänderungen des
Gemeindeärztegesetzesaus dem Jahre 1932,
1933 und 1948 und nimmt auch Rücksicht auf
das Ärztegesetz 1949. Wir wollen hier vo.r allem
eine Reihe von Verbesserungen unterstreichen.
Bisher war das Grundgehalt eines Gemeinde
arzt'es jährlich 500 S und es ist nun· eine Er
höhung :aiuf 1000 6 ,erreicht worden. Dals
Grundgehalt ist sicherlioh auch jetzt noch nie
der, das wonen wir durcha'us feststellen, aber
es sind ,auch hier wieder durch Ergänzungen
Verbesserungen erzielt 'Worden, und zwar da
durch, daß für Leistungen, die bisher ohne
Entgelt erbracht werden mußt'en, nun Ver
gütungen gewährt werden können. Es hat der
Herr Ahg. Dr. Steingötter schon in seinen
Ausführungen darauf hingewiesen, daß dies,e
Vergütungen bei Totenbeschau, Impfungen,
beim schu'lärztHchen Dienst l1'SW. gewährt wer
de'n. Das sind Verbesserungen, die wir nach
sachlichen Überlegungen und Beratungen und
durch eine sachliche Arbeit des zust'ändigen
Referates erreicht haben.

Ganz besonders 'WoUen wir ,auch henvor
heben, daß die Pensio'n von bisher 3600 S
jährlich nun auf das Doppelte erhöht wurde
und daß analog die Witwen- und Waisenrenten
ebenso verdoppelt wurden. Ganz besonders ist
zu unterstreichen, daß bei den Pensio'nen nun
auch Zul'agen möglich sind, womit eine even
t'uelle Entwertung der Pension durch neue
Lohn- und Preispakte hintangehalten wird.
Auch das ist - das möchte ich feststellen 
eine Forderung unseres Ärztevertreters Doktor
Haberz'ettl gewesen, die auch berücksichtigt
wurde. Wir wollen das hier ausdrücklich
feststeHen (Ab,!(. Dubovsky: Für wen? Für das
"Kleine Volksblatt"? ), damit sich nicht je
mand mit fremden fe·dern schmücken kann,
der dazu gar kein Recht hat. Diese Erhöhungen
können schon rückwirkend vom 1. Jänner 1951
wi'fksam werden, weil das Finanzreferat und
der Herr finanzr'eferent L'andesrat MülIner
hei ,der Budgetpl1anunrg flür ihre 'Bedeckung Vor
sorge getroffen haben. Ich möchte da,her fest
stellen, daß es wahrhaft vorteilhafter ist, durch
eine kluge Budgeüerung Vorsonge zu treUen,
daß notwendi,ge gesetzliche Bestimmungen 'er
füllt werden können, als nur immer über dieses
"böse Finanzreferat und diesen bösen Finanz
referenten" zu disk'l1'Neren. Die Gemeindeä'rzte



hahen wohl viel mehr davon, wenn ihrie P.en
sionen durch die kluge Finanzpolitik des Lan
des erhöht werden, als von einem Gerede des
Abg. Oenner über das Finranzreferat.

Besonders unterstreichen möchte ich auch,
daß durch eine ,gesicherte AH'ersversorgung
der Ärzte nun tatslächlich auch die Möglich
k;eit ,gegeben ist, daß alte Oemeirudeärzte früher
in Pension ,gehen können, um jungen Ärzten
Platz zu machen. Sie elle, meine Damen und
Herren, erinnern sich, 'daß erst vor wenigen
Wochen hier in Wien eine iDemonstmtion von
jUlligen Ärzten statltgefundenhat; eine wirklic'h
bereohtigte nemonst'mtion, wenn man weiß, daß
hier eine ganz kleine Gruppe 'von :Menschen,
die in ihrer Berufsausübung höchste Verant
wortung tragen, zwei Jahrelang 'vollständig
ohne Entgdt zu 3nbeiten haben. Wir werden
hier alles tun und diese Forderungen unter
stütz,en, damit diesen jungen Gastärzt'enihr
Recht zuteil 'wird.

Wi,r haben also, wie bereits gesagt, mit
diesem Gesetz durch die neuen pensionsrecht
lichen Bestimmungen auch die Mögliohkeit ge
schaffen, daß sich junge Är,z'te früher als bis
her eine Existenz ,als Gemeindeärzte sehaUen
können. Das ist eine Lösung, diefestz'Ustellen
auch wieder viel besser ist, als eine Polemik
zum Fenster hinaus, wie sie der rH'err Abg. Gen
ner so gerne treibt.

Ich mö'chte weHerhin feststellen, daß in den
Ausschußbem'tunrgen eine wirklich sachliche Ar
beit geleistet wurde und d'aß sich der AUiS
schuß wirklichhemlÜ'ht hat, wie es hel1eits Herr
Abg. Steingötter ausgeführt hat, im In~eresse

aller die bestmöglichen Fonmuliemngen zu
finden. loh 'gl'aube, die Bevölkemnghat uns
hier'her entsendet, damit wir Gesetze be
schließen, die dem WO'h1e dler Bevölkerung
di'enen. Wir sollen bei allen Gesetzesbesehlüssen
immer zuerst an das Wohl der Bev,ölkerung
deIllken, und es wäre für den Herrn Abgeord
neten Genner sehr günstig, wenn auch er sich
der T,atsache mehr bewußt wä're, daß er in
diesem HaUise sitzt, 'um für das Wohl der
niederösterreichischen Bevölkerung z'u arbeiten.
(Beifall bei der Volkspartei.)

Wir haben auch die berechtigten Wünsche
der Gemeinden durchaus zur Kenntnis ge
nommen. Für einen Demokraten und für 'eine
demokratische 'Partei ist es eine rSelbst'Verständ
lichkeit, daß man sowohl in den Ausschüssen
wie im offenen Haus frei diskutiert, daß jeder
sein Bestes gibt, daß er seinen Gedaniken
freien Lauf lassen und er hier ,als .freier Mensch
und freier Abgeordneter seiner Meinung Aus
druokgeben kann. Über diesle, für einen freien
Demokraten sellbstverständlkhe 'Sache wundert
sich anscheinend der Herr Abg. GeniUer sehr,
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weil eben, wie ich mir 'Vorstellen k'anrn, 'sein
Gehil'll nur kominformiert und lin!ient'reu denkt.
Für einen Demok,t:M'en 'arber ist das eber, wie
,gesagt, eine Selbstverständliohkeit! (Abg. Du
bovsky: Denkt an Reither, das wäre besser für
die Österreichische Volkspartei!) Über den ehe
maligen Landeshauptmann Reither haben Sie,
Herr Abg. rDubovsiky, am wenigsten ,das Recht,
zu reden! Wi'r wissen, was Heither für dieses
Haus und die nieder'Österreichische Bevölkerung
war. Und wenn Sie ihm ein Loblied sr,ngen, so
wäre das eine Verhöhnung des Ehrenmannes
Reither! (Abg. Dubovsky: Der Name Stangler
ist eine Verhöhnung!) Wenn ISie mich einmal
loben würden in diesem Haus, so wüßte ich,
daß ich ,auf dem fal'schen Weg bin.

Ich möchte 'noch dam'uf verweisen, daß di'e
Ausführungen des Ab,g. Genner sicherlich noch
manche Entgegnung verdienen würden, aber
ich glaube, daß es unserer Bevölkerung nicht
damuf ' 'anlkommt, daß wir hier ,im offenen
Haus immer wieder ein Schauspiel des Kampfes
geben, während man doch im lAusschuß häufig
sehr vernünftig reden kann.

Ich muß 'auch feststeHen, daß wi'r uns im
Ausschuß gar nicM gewehrt haben, daß die
Bestimmung, betreffend die Opfer des F,aschis
mus, in das Gesetz hineinkommt. (Abg. Du
bovsky: Aber versucht habt Ihr es!) Nun, daß
in einem Moment vielleicht der Abg. Genner
eine ErleucMung gehabt hat, und ihm das ein
gefallen ist, Hel"'f Abg. Dubovsky, manchmal
findet auch ein blinrdes Huhn ,ein Kom. (Abge
ordneter Dubovsky: Das kann man besonders
vom Stangler sagen!)

Ich kann feststeHen, wenn wir hier von
Opfern des Faschismus sprechen, haben wir
wohl das größte Opfer gebracht. (Abg. Du
bovsky : Wo?) Es sitzen hier auf diesen Bänken
unerhört viele, die Opfer der ZeH von 1938
bis 1945 in einem Ausmaß gewesen si'nd ...
(Abg. Dubovsky: Daß Ihr gesagt habt: Gott
mit dir mein Österreich und den Hut genommen
habt!) Herr Abg. iDubo'Vsiky, das ist eine Ver
leumdung. (Abg. Dubovsky: Das war das
ganze, was Ihr auf Grund eurer vorherigen
faschistischen Tätigkeit geredet habt!) Herr
Abg. Dubovsky, ich habe in dies,em Hause
schon einmal darüber gesprochen, wlas Fa
schismus ist. (Zwischenrufe des Abg. Du
bovsky.) Anscheinend haben Sie ein ,schlechtes
Gedäohtnis und dalher vergessen, was ich Ihnen
damals sagte. (Abg. Dubovsky: Der grünweiße
Faschismus von damals!) Faschi'sm'Us <ist das
System der Gewalt, und wer sich zur Gewalt
bekennt, ist ein Faschist.

Der Herr Abg. Gelliner hat vor wenligen
Minuten in di'esem Hause eine Drohung aus
gesprochen, dias wollen wir eindeutig festlegen.



Er hat gesagt und gedroht: Leute, die nicht
das Vertrau.~n der Kommunisten haben, Leute,
die noch immer irgendwie faschistisoh ange
haucht sind und dem faschismus noch nicht
abgeschworen haben, werden die Kommunisten
einmal zur Verantwortung ziehen; diesmal
werden die Leute ihrer Verantwortung nicht
entgehen. Wir kennen dies.e immerwä'hrenden
Drohungen. Auch das niederösterreichische und
das österreichische Volk kennt ·diese Drohungen
dieser 5 Prozent in Österreich. Trotzdem wer
den Sie nicht mehr als 5 ·Prozent bekommen,
Herr Abg. DubÜ'vsky und Herr Lanc1esrat Oen
ner, Sie werden nicM eine "Volksstimme" in
Österreich werden, Sie werden in Österreich
immer l1Iur ei;n~al1lZ kleines, za.rtes "V0 lkssNmm
ehen" bleilben. (Rufe: Sehr richtig.') Wir wollen
diese Drohungen im Interesse der freiheit
·energisch zurückweisen. Ich weiß, daß .das alles
mit dem Ärztegesetz nichts z·u t'un hat, aber
wir wollen auch hier im offenen Haus, lierr
Landesrat Genner, eindeutig feststellen, daß
solche Dmhungen bei uns nicht ziehen. Sie
haben auch gesagt, Diktaturen 'und Diktatoren
werden fallen. Jawohl, Herr L:andesr.at Oenner,
wir sind überzeugt, daß auch die heutigen Dik
taturen und d:e heutigen DiktatoJ1enl einmal
faHen wer.den, weil letztlich noch immer die
freiheit gesiegt hat. (Beifall bei der Volks
partei.)

Abschließend möchte ich noch feststellen, daß
auch meine fraktion diese Vorlage begrüßt und
daß wir ihr unsere Zustimmung geben, weil
wir uns der großen Verantwort'ung der Ge
meindeärzte und der Ärzteschaft überhaupt be
wußt sind, dererli Aufgabe, die VÜ'lksgesund
heit zu wahren, umfasswd und groß ist. Wir
werden im Interesse der Ärzteschaft 'und dall1li·t
im Interesse des Volkes jeden sachlich und fach
lich~uten Vorscihlag :akzeptieren, was j.a letzt
lich unsere Aufgabe ist. Anderen Interessen,
Herr Landesrat Genner, wer,den wir in diesem
Hause nie dienen. Darum begrüßen wir ,diese
Vorl1age und werden ihr unser·e Zustimmung
geben. (Beifall bei der Volkspartei.)

PHÄSIDENT: Oie Rednerliste ist erschöpft.
Der Herr Berichterstatter hat dias Schlußwort.

Berichterst'atter Dr. HABERZETT'L: Es
freut mich, daß ich feststellen kann, daß sich
sämtliohe R·edneraller politischen Parteien
positiv zu der Vorlage geä'ußert haben.

Da Anwürfe gegen die Bearbeiter ,des Ge
setzes erhoben worden sind, ist es meine Pflicht,
da ich s·elber an dem Gesetz vielfach mitge
arbeitet habe, hier festzustellen, daß die bei
den fachbeamten, Hofrat Dr. MüIlerund Ober
inspektionsmt Lang, sich bei der Ers·tellung
dieses Gesetzes wirklich vom rein sachlichen
Standpunlkt haben leiten lassen. Sie haben die

Schwierigkeiten, die einer solchen GesetZiVor
lage entgegensteh·en, ehest:ens aus dem Wege
geräumt. Denn es muß bedacht werden, daß
der Gesetzentwurf vom Oemeindereferat, Sani
tätsreferat, Oemeindeverband, finanzreferat und
vom legistischen Dienst hier im Hause, weiter
vom iHundeskanzleramt und Sozialministerium
und schließlich von der Ärztekammer begut
achtet werden muHte. Trotz alldem wurde die
Vorl.age reüh tzeitig fertiggestell t, so daß sie
noch in dieser Session erledigt wer.den konnte.
Ich gl'aube, ,es ist meine Pflicht, daß ich das
hier öffentlich feststelle und als rBerichterstlatter
diesen beiden Herren des IReferates den Dank
Husspreche. '

Nachdem nun sämtliC'11e Parteien sich zu
dieser Gesetz'Voriage zustimmend geäußert
haben, möchte ich noch einmal deil Antr.ag
stel'len, diesem Gesetzentwurf Ihre Zustimmung
zu geben.

Ich ersuche den Herrn Präsidenten um die
Vornahme der Abstimmung.

PRÄSIDENT (nach Abstimmung über den
Wortlaut des Gesetzes, Titel und Eingang des
Gesetzes, über das Gesetz als Ganzes sowie
über den Antrag des Verfassungssallssclzllsses):
A n g e Tl 0 m m e n.

Ich. ers'uche den :Herrn Abg. Die n b a 'u e r,
die Verhandlung zur Zahl 215 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. DIENBAUER : Ich
habe namens des Wirtschafts:ausschusses zur
Vorlage der Landesregierung über den Gesetz
entwurf, betreffend die förderung der flur
bereinigung, zu berichten.

Der vorhegeI1Jde Gesetzentwurf bezweckt
hauptsächlich die Oebührenfreiheit bei Ver
trägen üher den Kauf oder Tausch von land
und forstwirtsohaftlichen Liegenschaften, wenn
sie der Ar.rondi1erung dienen. Di-e fortschmi
tende Technisierung und Mechanis:ierunrg auch
in der Landwirtisohaft bringt es mit sich, daß
manche Gründe, die verstreut geIegen, daher
schwer zu:gängJ,ich sind, nur s'ehr :schwer zu
bearbei·ten sind. Eine Kommassi'erung im
wahrst·en Sinnle des Wades, daß nämlich in der
Gemeinde die gesamten Gründe zusammen
gelegt werden, kommt oft nicht z'ustande, ,da
bekanntlich viele Schwierigkeiten und Hinder
nisse zu hesei:tigen sind, ehe ·eine vollständi1ge
Einigung aller Grundhes'itzer erzieH werden
kann.

Um nun hier wenigstens teilweise Erleich
terungen zu schaHen, soll die Möglichkeit ge
geben werden, daß sicn einzelne Grundbesitzer
bei der Z'usammenlegung durch Kauf- und
Tausch ihrer Gründe selbst helfen können.

Das Gesetz beinhaltet drei Paragmphen,
welche lauten (liest):

,,§ 1. Kauf-und Tauschverträge über land-
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oder forstwirtschaiftliche Liegensch'aften, welche
zur Arrondierung oder zur Bereinigung des
Grundbesitzes von ganz oder teilweise einge
schlossenen fr·emden iÜrlundstiÜcken (Enklav,en)
ahgeschl'Ossen werden, können, wenn sie vün
der Agr,arbehördeals für die ;fIurverfassung
vorteilhaft erklärt werden, 'vor dieser iBehörde
abgeschlossen werden und sind in diesem Fall
von Amts wegen durchzuführen. Die Vor
schriften, wonach die Gültigkeit eines Vertrag.es
durch di·e Aufnahme eines Notariatsaktes be
dingt ist, bleiben ·unberührt.

§ 2. Beabsichtigen bei einem Tauschvertrag
der im § I bezeichneten Art die Tausc'henden
eine Ühertragung bücherlich eingetragener
Rechte oder Verpflichtungen von einer der ver
tausohten begenschaftefl 'auf die andere oder
auf eine ihnen sonst gehörige land- oder forst
wirtschaftliche Liegenschaft und stimmen die
Berechtigten oder Verpflichteten dieser Über
tragung nicht freiwiIhg zu, so k'3nn die man
gelnde Zustimmung .auf Begehren der Tau
schenden durch den zustimmenden Bescht'id der
Agr.arbehördc ers<etzt werden, sobald sich a'us
der beabsichtigten Übertralgung entweder kein
oder doch nureinunerhehlicher Nachteil für
die Verpflichteten oderBerechtigtenergi,bt und
im letzt·eren F.all hierfür eine angemessene
Entschädigung geboten wird. Der Bescheid
wirkt 'nur zwischen den Parteien. Er tritt auß,er
Kraft, wenn sich bis zum Einlangen des An
trages auf bücherliche Durchführung ·der Übcr
tmlgung der dem Bescheid zugrunde gelegte
Stand des Grundbuches zum Nachteil dessen
ändert, dessen Zustimmung durch den Bescheid
ersetzt wird. Der dem Bescheid zugrunde ge
legte Stand ·des Grundbuches ist durch An
führung der letzten berücksichtigten Eintra
gung oder in anderer Weise unzweifelhaft zu
bezeichnen.

§ 3. für Kauf- und Tauschverträge, .die auf
Grund des § 1 von der Agrarbehördeals für
die .pJurverfassllng vort,eilh'aft erklärt wurden,
ist die Zustimmung der Grundverkehrsikommis
sion (Grundverkehrsgesetz BOBt Nr. 251/1937
in der fassung der Grundverk~hrsn'Ülvelle1946,
BGBI. Nr. 123/1946) nicht erforderlich."

Der Wirtschaftsausschuß hat sich mit dieser
Gesetzvorlage eingehend beschäftigt und die
selbe mit einer Abänderung angenommen; diese
Abänderung ist in ·der dem Hohen Hause vor
liegenden fassung bereits enthalten.

Ich bringe daher den Antrag .des Wirt
schaftsausschusses zur Verlesung, welcher lautet
(liest) :

Der Hohe L'andtag wolle beschließen:
,,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 5. Juli 1951) wird ge
nehmigt.

2. nie niederösterreichische Landesregierung
wird aufgefordert, wegen Durchführung dieses
Besohlusses das Erforderliche zu veranIassen."

leh hitte um ,Annahme dieses Antrages.
PRÄSIDENT: Ich ·eröffne die Debatte. Zum

Wort gelangt Herr Landesrat Genner.

Landesrat GENNER : Hoher Landtag! Die
vorliegend,e Gesetzvorlage besc'häftigt sich mit
der .pJurbereinigung. In Wirklichkeit handelt es
sich aber darum, daß Kauf- und Tauschver
träge, die über prilvate Inifi,ative durch die
Grundbesiüer zu Arrondierungszwecken und
zur Gpundbereinigung abgeschlossen werden
saHen und weIche die Agrarbehörde für die
flurverfassung ·als vorteilhaft findet, Begün
stigungen erhalten sollen. Im Motiv-enbel'icht
wird darauf hingewiesen, daß dieses Gesetz
eigentlich deshalb zustande gekommen ist, weil
die landwirtschaftliche Bevölkerung immer wie
der ,die F orderungi .gesteHt 'hat, ihr bei ider Durch
führung 'von Kauf- und Tauschverträgen., die
Arrondierungszweoken dienen, Erleich terungen
zu gewähren. Die ,ß,auern sagen nämlich, wenn
schon auf dem Gebiete der Kommassierungen
nichts geschieht, so soH man wenigstens die
private Initiative, die auf ,die Durchführung
von Kauf- 'und Tauschverträgen Z'U Arron
dierungszwecken hinarbeitet, durch gewissre Be
günstigungen fördern. Di,ese Begründung im
Motivenbericht beweist auch, daß in der Land
wirtschaH ein Istarkes iBedürfnis nach der Flur
bereinigung besteht. In der Tat besteht gerade
in Niederösterreich eine starke flurz.ersplit
terung. Welche Bedeutung die Flurbereinigung,
die Kommassationen haben, das ist erst vor
einiger Zeit an einigen Beispielen, die von der
Landwirtschaftskammer gebracht wurden, fest
gestellt 'Worden. Dort wird ges'agt, daß man
zum Beispiel bei einem Grunds·tÜck mit einer
Parzellengröße von K bis X Hektar 48 Hand
und 21 Gespannarbeitstage und bei einem
Grundstück von 2 bis 5 Hektar Größe pro
Hektar 23 Hand- und 10 Oespannarbeitstage
br,a'ucht.

Es ist auch nodl ein anderes sehr inter
essantes Beispiel angeführt worden. Ein kleiner
Landwirtschaftsbetrieb im Bezirk Stockerau,
bei dem die Kommassierung durchgeführt wor
den ist, wobei sieben kleine felder zu einem
Grundstück 'von ungefähr 5 Hektar zus.ammen
gelegt worden sind, hat vor der Kommas
sierung 166 Hand-und 48,4 Gespannarheits
tage gebraucht, naoh der Kommassierung aber
nur 104,4 Hand- und 32,4 Oespannarbeitstage!
Durch die Kommassierung sind alsO' 61,6 Hand-,
das sind 37 Prozent, und 16 Oespannarheits
tage, das sind 23 Prozent, ersp.art worden.

Nun ist es klar, daß mit dem vorliegenden
Gesetz, das einen gewissen,allerdings kleinen
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Fortschritt hedeutet, wohl erreicht wird, daß
der Kauf 'und T'ausch 'von Gmndbesitzen auf
Grund privater Initiative erleichtert wird, dlaß
aber eine entscheidende Beschleunigung der
Flurbereinigung damit ni.cht herbeigeführt wir,d.
Wie es mit den Kommassierungen ausschaut,
wissen wiraHeauch hier in diesem Landtag.
Ich habe ,am 30. März 1949, als hier eine
KommassierungsdehaHe abgeführt wurde, fest
gesteHt, daß innerhalb von 68 Jahren in 177
Gemeinden von den rund 1600 niederöster
r,eichischen Gemeinden Kommassierungen ,durch
geführt wor,den sind. Im Laufe des Jahres sind
noch einige dazugekommen, und im Jahre 1950
waren es 7 Gemeinden, in denen die Flur,en
kommassiert worden sind. Vielleicht gibt es
noch einige andere Gemeinden, wo Kommas
sierungen, vi'eHeicht von einer anderen Abtei
lung, durchgeführt worden sind. Mit den Kom
massierungen befassen ",ich nämlich seltsamer
weise j'n der Landesregierung zwei Abteihl'!ligen
und außerdem noch die Agrarbezirksbehörde.

In dieser Sitzu11lg des Landt'ages vom
30. März 1949 sind zwei Anträge, die von
Abgeordneten der ÖVP und S'pö eingebracht
worden waren, beschlossen worden. In diesen
Anträgen wurdeverlangt,daß eine obliga
torische Durchführung von Kommassi'erungen
erfolgen und weiter ein Kommassierungsplan
ausgearbeitet werden soll. Ich habe schon da
mals auf den Unernst dieser Anträge hinge
wiesenund festgestellt, daß zur Durchführung
dieser Anträge alle t'echnischen Vorausset
zungen fehlen und ,daß es ,hierzu auch an dem
nö'tigen P,ersonal mangelt. In der Tat hat sich
:"either daran nichts geändert und man hat
auch von diesen Anträgen weiter nichts mehr
gehört. Nur die Fachleute des zuständigen Re
ferates 'erklären, daß von einer obligatorischen
Durchführung der Kommassierung keine Rede
sein könne; es gäbe rund 40 Gemeinden, die
sdber ,den Antrag auf Durchführung der Kom
massierung gestent haben und nicht dran
kommen können. Die Agrarbezirkshehörde
hat den AiuHrag erhalten,eine11l Kommassie
rungsplan ausmarbeiten. Er ist noch nicht
~ertig und wird wahrscheinlich se>hr lange nicht
fertig werden, wenn er überhaupt einmal fertig
wird. So schaut es ,also mit der Kommas
sierung 'aus.

Es gibt auch auf anderen Oebi'eten merk
würdige Dinge, die zeigen, daß man nicht wirk
lich emsthaft etwas macht. Ich will nur auf
eine solche Sache hinweisen. Es haben Bauern
bundabgeordnetean das Landwirtschaftsmini
sterium das Ersuchen gerichtet, seinen ,Einfluß
g'eltend zu machen, dami,t dergepl,ante Abbau
von Vermessungsheamten bei den Bundesver
messungsbehörden ni&t durchgeführt wird.

Aber dieselben Bauembu11ldabgeordneten haben
V'oJ1her für das ß'undeshn3mgesetz gestimmt, in
dem festigesetzt wurde, daß 5 p.rozent des Per
sonals, das man für solche Arbei'ien bmucht,
abgebaut werden soll. Man kann also nicht
sagen, daß diese Abgeordneten die Interessen
der Bauern und der Landwirtschaft mit besone
derem Ein.satz ihrer Persönlichkeit vertreten.

Nun liegt uns ein Gesetzentwurf 'vor, der, wie
der ,Herr Berichterstatter schon festgest/ellt hat,
den Abschluß 'von Kaulf-und T'auschverträgen
zum Zwecke der Arrondierung von Grund
stücken erleichtern soll. In den §§ 2 und 3 dies,es
Entwurfes sind ,die Beshmmungen des Flurver
fassungsgrundsatzgesetzes wörtlich übernom
men worden. Wenn man nun den Motiven
bericht liest u\1ld dessen Ausführungen mit dem
tatsächlichen Inhalt des Gesetzes ver,gleicht, so
si'eht man, daß im Motivenbericht etwas ganz
anderes steht, als im Gesetz selbst und daß der
Motivenbericht den ziemlich klaren Vorschrei
bungen des Gesetzes eine Auslegung gibt, die
den t'atsächlichen Bestimmungen des Ges,etzes
nicht entspricht.

Im Mohvenberioht wird nämHch gesagt -.
und das -ist eine sehr wichüge Auslegung -,
ja es wird sogar ga11lZ klar festgestdlt, daß
das Bundes,grunds,atzgesetz, wie es hier so
schön heißt, offenbar dahin zu verstehen ist,
daß die Agmrbehörden bei der Durchführung
des Gesetzes nach Vornahme der notwendigen
Erhebungen -allenfalls mittels 'Bescheid fes'tzu
stel'len haben, ob die vorge]iegten Verträge ,der
Förderung der ,Flurbereinigung dimen. Im Oe
setz heißt es 'aber, daß 'Solche T,ausch-und Kauf
verträge von den Agrarbehörden durchzuführen
sind, wenn sie 'für die Flurvedassung förder
lich sind. Hier wird aber herumgeredet, daß
das offenbar so zu verstehen ist, daß solche
Verträge dann durchzuführen sind, wenn sie
der Flurbereinigung dienen. Aber dann heißt
es noch wörtlich (liest):

"Um die Schlußfassung der Agrarbehörden
herbeizuführen, haben die Parteien entspre
chende intabulat'ionsfähige Verträge vorzu
legen Ü'der sie können vor der Agmrbehörde
Vorverträge abschließen, ·die ,als Grundlage für
die Ausfertigung der formalen Verträge dienen."
Aber von Vorverträgen ist im Gesetz über
haupt nicht die Rede.

Die Ausfertigung der intabulationsfä'higen
Urkunden bleibt, wenn der Agrarbehörde Vor
verträge vorgelegt werden, den Parteien über
lassen, was natürlich AusIagen macht.

Es wird also eigentlich etwas ganz anderes
gemacht, als tatsächlich im Gesetz steht. Der
Herr Berichterstatter hat 'auch selbst im Ver
waltungsausschuß ,darauf hingewiesen. Nun ist
oflfenbar dem Verfasser des Motivenberichtes
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selbst etwas schwummelig gewoI'den, dehn er
stellt später fest, daß Vorvel'trägeunter Um
ständen bei Verkäufen nur ei~nren begrenzten
Wert haben und er fügt weiter hinzu: Im Fall
einer Betra'Uung der Agrarbehörde hat diese
über Verlangen der Parteien - das ist immer
eine solche Geschichte, woher wissen denn das
die P,arteien? - von Amts wegen die Durch
füihrung im Grundbuch und ihre Int,ahullation
zu veranlassen. Man sieht, daß die Bestim
mungen dieses 'Gesetzes, die rm Grundsatz'gesetz
vorgezeichnet sind, durch den Motivenbericht
tMsächIichverwässert werden. iDas geht ,a'uch
aus dem ,ganzen Moti'venbericht hervor, in dem
zuel'st steht, solche Anforderungen seien schon
früher :gekommen, aber die Agr,arbehörden
wären nicht in der Lage, das zu machen. Jetzt
sind diese Bedenken auf ,einmal weggefallen.
Sie sind weggetaUen, nachdem man ,den Be
stimmungen eine solche Auslegung gegeben
hat. Das heißt aber, die Mögliehikeit'en, die das
Grundsa'tzgesetz der LandeSigesetzgebung gibt,
werden nicht voH ausgeschöpft. Und was im
übrigen geschieht, 'Um die Existenz vieler tau
sender B,auernf'amiHen, die 'heut,e tatsäohliClh ge
fährdet ist, zu sichern und die 'Produktion zu
steigern, is1aHgemein beklannt.

Es wird wieder 'ein ,Lohn- und Preispalkt
abgeschlosl~eJ] werden, es. werden Erhöhungen
der Preise für Mdch und Brotgetreide kommen,
unld den Rahm werden wieder die Großunter
nehmer und .Großhrändlerabschöpfen, wie wir
es s'chon erlebt 'haben. Daz'U kommt, daß der
Steuerdrlickauf die Kleinbauern sehr groß ist,
weshalb es sehr 'abwegig ist, wenn man davon
spricht, daß die Bauern im aUgemeinen zu
wenig Steuern zahlen, noch dazu, wenn man
bedenkt, daß die Erhöhung der Grundsteuer,
zu der die Landesregierung die Gemeinden
zwingen kann, wieder eine Bel,astung für die
kleinen iHauern mit sich bringen wird. Wer
kann aber erwarten, daß die so.genannten Wirt
schaftsikreise um den Herrn Raab herum etwas
tun werden, um die Lage der Bauern zu ver
bessern. Ihre B'esohlüsse, Maßnalhmen und Ge
setze sohädigen vor allem ,die Kleinbauern.

Dieses Gesetz i'st, wenn auch in der Gesamt
heit, ein nicht sehr wirkungsvoller Fortschritt.
Nichts,destoweniger werden wir dafür stimmen.

Eine entscheidende Voraussetzung für die
Technisierung in der Landwirts'chaft ist selbst
versvändlich die wirklich planvolle Durohfüh
f'Ung ,der Kommassierungen. Man muß aber
auch sehen, daß die Kommassierungen, wie
notwendig und dr,i'ngend ,sie auch sind, allein
nicht 'ausreichen, um die Existenz dieser Zehn
tausende von kleinen und mittleren Bauern zU
sichern. Denn die Kommassierungen hängen
mit der Bodenreform auf das engste zusammen.

Nur durch eine wirkliche IBodenreform Mnnen
die Kommassierungen in vollem Ausmaß wirik
sam werden. Die wi'rt'schaHliohe Lage der
kleinen und mittleren Bauern wi'fd immer
schwieri,ger, weil viele Ivon der Subst'anz leben,
weil die Einnahmen an die notwendigen Aus
ga'ben ni,cht mehr herankommen, weshalb sie
keine Reparaturen vornehmen und den Vieh
stand nicht auf ,die /frühere Höhe bringen
können. Wir alle wissen das, 'Und wir würden
nur wünschen, d,aß manoher von denen, die
von o'ben herab imaIIgemeinen über die Lage
der Bauern r,eden, einmal hinausgeht und mH
einem der kleinen Bauern redet und skh von
ihm sagen läßt, mit weIch wachsenden wi'ft
schafHichen Schwierigkeiten er zu kämpfen hat.
Diese sbändige Verschlechterung ihrer wirt
schaftlichen L,ageist zu einer Existenzfr,age
der Bauern geworden. Sie wird zur folge
hahen, daß die Foride,flunlg rmoh einer wink
lichen Bodenreform, der ein~'rgeIT Sicherung
der Exlistenz'grundlage 'vieler tausender Bauern
familien, immer st'ärker 'und immer aufs neue
erhoben wird bis zu ihrer iDurchsetzung uncl
Erfüllung ,auch in Österreich.

PRÄSlIDENT: Zium Wort geJ.angt Herr
Abg. lng. H i r ma TI n.

Abg. lng. HlRMANN: Hoher Landtag! Der
vorliegende Gesetz,enfwurf will nicMs 'anderes,
als daß die lim Bundesgesetz, Stück 103, kund
gemachten und wieder verlautbarten Rechtsvor
schriften auf dem Gebide der 'Bodenreform,
wie sie im § 49 'festgelegt sind, wi,rksam wer
den. Dort ist nämIichausdrück'Iicih fest,gestellt,
daß die L,andesgesdz,gebung zur 'förderung
der fIurbereinligung die erforderlichen !Bestim
mungen treffen und die Wirksamkeit dieser Be
stimmungen überwachen soll.

Der 'vorliegende Gesetzantrag erfaßt gemäß
dem Bundesgesetz tatsächlich nur einen kleinen
Kreis von fJ<urbereinigungen, und zwa'r den,
der sich auf den freiwiHigen Kauf und Tausch
von Grundst,ücken bezieht, wenn sie der Arron
dierung dienen.

naß cl,ie größeren Kommassi'erungen und Zu
sammenlegungen von Grundstücken z'ur Stei
gerung der agrarischen ProdwkNon wesentlioh
beitra,genkönnen, ist lSelbstverständlkh und
wir:d immer wieder durch die verschiedenen Ver
öffentlichungen und statistischen Angaben er
wiesen .

.[S ist natürlioh nicht leicht, in 'einem demo
kratischen Staat den schwersten Eingriff in die
Eigentumsrechte des bäuerlichen !Besitzes, den
di,e Kommassierung darstellt, durchzuführen,
denn eine solche Kommassierung bedeutet j.a
nichts anderes, als daß der Grund und Boden,
den der Bauer von s'einen Vonfa'hren über
nommen und Jahrz~hnte hinduKh bewirt-



schaftet hat, aus seinem Besitz hemusge
nommen 'und einem anderen Besitzer iugeteilt
wird.

Es sind sehr umfamgreich-e und sehr aus
führhche IBestimmungen, die sich mit den Kom
massierungen befassen. Jeder, der Gelegenheit
hat, Kommassierungen vorzubereHen und daran
mitzuarbeiten, weiß, wie schwer es trotz aller
klar ersichtlichen Vorteile ist, die davon be·
troffene 'Bevölkerung davon z'u überzeugen, daß
sie ja eigentlich die Grundstücke nicht verliert,
sündern nur dafür andere in Besitz nehmen
soll. Weil ehen die Kommassierungen für die
gesamte Proid'uktion so wtichtig sind, hat gerade
die 11Iiederösterreichische Landesregierung ihr
besonderes Augenmerk auf die ,Möglichkeit ge
richtet, die Kommassierungen in größerem Um
fange durchzuführen. Ta'tsache ist, daß die
kommassierten flächen in den letzten JahreIl
gianzgewaltig gestiegen sind. Waren es im
Jahre 1946 1131 Hektar, 1947 2881 Hektar,
1948 - ein 'Rücksc'hlag - 1334 'Hektar, so
waren es 1949 schon über 5000 Hektar, 1950
eben:f,alls rund 5000 Hektar und im Jahre 1951
werden es nicht weniger als 15.311 Hektar
sein, die in die Kommassierung einbezogen wor
den sind. Damit scheint der planmäßige Aus
bau der zuständigen ,Stellen auf, und hierzu
gehört auch ,die Errichtung der Abteilung 2
~ür die Kommassierung, die bereits im heurigen
Jahr allein 10.000 Hektar Grund und Boden
kommassiert hat. Die zu kommassierenden
flächen werden in ,den kommenden Jahren
noch vergrößert werden, weil die technischen
Voraussetzungen hierzu gegeben sind und weil
gemde diese Ahteilung 2 mit Hilfe von Mar
shall-PI,an-Oeldern reichlich mit den notwen
digen M.aschinen und Gerät'en und vor allem
mitd'en temen Reohenmaschinen versorgt wor
den ist.

Es wird den Damen und Herren, die sich
mit dieser Materie befaßt haben - ich nehme
an, daß dies auch Herr Lallidesrat Genner ge
macht hat -, bekannt sein, daß für die Durch
führung einer abgeschlossenen Kommassierung
zwei bis ,drei, ja auch noch mehr Jahre not
wendig waren, weil die notwendigen Maß
nahmen mit ihren Einspruchsfristen, die in
einem demokratischen Staat unvermeidlich sind,
viel Zeit erfordern. Im Jahre 1949 wur,de erst
mals der Versuch gemacht, eine abg'eschlossene
Kommassierung in einEm Jahr durohzufüh ren;
die"er Versuch ist voiJI gdung,en, das 'z'eigt auch
die Steigerung der Leistung der Abt'eilung 2
von 1100 Hektar im Jahre 1949 ,auf 4000
Hektar im Jahre 1950 und auf 10.000 ,Hektar
im J.ahre 1951. Wir sind fest davon überzeugt,
daß dank des Ausbaues der für die Kommas
sierung zuständigen SteHen und dank der Pro-

pag,anda und Aufklärung, die ·ständi'K von allen
Stellen, die sich damit zu befassen haben, hin
ausgetragen werden, die Kommassierungen in
den kommenden Jahren noch wesenHich weiter
ausgedehnt und damit ilhre Früchte {für die
Produktion des Landes tragen werden. Die
Kommassierung ist unserer Meinung nach eine
Bodemdorm im wahrsten Sinne des Wo'rtes.
Wenn Herr Landesrat Oenner von der Boden
reform spricht, :so ist ,daran sonderbar, daß
sich nämlich die Bodenreform, die er hier in
unserem Lande durchführen möchte, so wesent
lich von der ;Bodenreform unterscheidet, die in
den Ländern durchgeführt wird, wo die Partei
des Herrn Landesrates Genner an der Macht
ist. Während 'Bodenreform in unserem Lande
nach Ansicht der Kommunistischen Partei Zer
splitterungund Aufteilung von Groß.grund
besitz heißen soH, heißt sie ,dort Vereinigung
und Vergrößerung zu großen 'Betriebsgemein
schaHen, die jetzt schon so groß sind - wie
die Zeitungsnachrichten sagen -, daß man
jetzt mitten in unendlichen Landschaften ganze
Städte errichtet, ,die tausende von Hektar be
wirtschaften. Wir stehen aber in unserem Lande
noch immer ,autf dem Grundsatz des Pri'vat
eigentums und daher müssen sich alle unsere
Bemühungen darauf richten, im Rahmen dieses
Grundsatzes das Bestmögliche zu schaffen, um
die Produktion dieses Landes zu heben. Das
vorliegende Gesetz soll aber nicht die einzige
Möglichkeit und nicht die einzige Tat sein, um
diesen Zweck zu erreichen. Es ist nur ei'ne be
scheidene Maßnahme, aber dennoch ist es ein
kleiner fortschritt und schafft die Möglichkeit,
dem zu dienen, was wir alle wollen, nämlich
die Hebung der landwirtschaftlichen Produk
tion! (Beifall bei der Volkspartei.)

PRÄS,IU<ENT: Zum Wort gelangt Herr
Abg. Tat z b er.

Abg. TATZBER: Der vorliegende Entwurf
zur f ör,derung der flurbereinigung spricht in
erster Linie von der Arrondierung und der Be
reinigung der Enklaven. Wir wissen, was es
heißt, wenn ein Grundstück von einem 'andern
umschlossen ist oder wenn ein Grundstück in
das and,ere hineinragt. Der vorliegende Gesetz
entwurf will in erster Linie die Wirtschaftlich
keit solcher Grundstücke erreichen. Wir wissen
es, und mein Herr Vorredner hat schon darauf
hingewies,en, daßuIl!sere oberste Pflicht als
Landwirte darin besteht, für ,di·e Steigerung der
Produktion zu sorgen. Mit diesem Gesetz
machen wir einen Anfang, denn dadurch, daß
wir viele Grundstücke arrondieren, wird deren
Wirtscb:aiftlichkeit erhöht und der Besitzer wird
daraus groß'e Vorteile ziehen.

Wir kennen die im Gesetz enthaltenen Be
stimmungen und wissen auch, daß das Bundes-

l
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grundSlatzgesetz eine Bestimmung enthält, wo
nach die Flurbereini,gung 'unter Umständen von
Amts wegen durchzuführen ist. Es wird aber
schon im Motiv·eubericht gesagt, daß das bei
nahe eine Unmöglkhkeit ist, denn die Agrar
behörde 'verfügt nicht über die vielen Beamten
und Fachleute, die zu einer Durchfüthrung vo.n
Amts wegen erforderlich sind. ß.ei diesem Ge
setz kommt es in erster Linie auf die Ge
bührenfreiheit an. Für die Kosten eines No
tm'iatsaktes oder eines Kaufvertrages müssen
selbstverständlich die Par/'eien aufkommen.

Wenn hier heute davon ,gesprochen wurde,
daß es noch andere Dinge als die Kommassie
run,g gibt, um die Landwirtschaft dahin zu
bring'en, wohin wir sie bringen wollen, und
wenn der Herr Abg Genner damuf hinge
wiesen hat, daß die Ar,beiten zu langsam fort
schrei·ten, dann muß ich darauf aufmerksam
machen, daß dfe tDurch/führung einer Kommas
sierung an viele Vorbedingungen geknüpft ist.
Es müssen zum Beispid Bodenuntersuchungen,
Entwässerungen 'und deTgI~ichen mehr durch
geführt werden, alles Angelegenheiten, die man
über Nacht oder in kurzer Zeit nic'ht machen
kann. Dfe von der Kommassi,erung betroffenen
Besitzer müssen weiter damit einverstanden
sein, si·e müssen aber auch mit ,den Grund
stücken, die sie bekommen, zufrieden sein, und
die Grundstücke, dIe sie bek'ommen, müssen
auch ertragsMhig E'ein. Die Zuweisung der
neuen <Grundstücke kann aber nur dann ;gerecht
erfolgen, wenn genaue Bodenuntersuchungen
durchgeführt werden. Da·s sind im groß.en 'Und
ganzen die SchwieriglkeHen, die sich bei einer'
Kommassierung ergeben. Wir wissen, daß
durch die Kommassierungen 'viele Flächen pro
dukNv werden, denn die vielen ,Furchen, Feld
wege, Ecken und derglekhen, die durch die
Kommassierung verschwinden, könnten wirklich
flächenmäßig ein neues Buntdesl'anIQ erg5ben. In
Niederösterreich weI"den - ich weiß das aus
dem Bezirk Bruck -, naoh und nach in immer
größerem Ausmaß .Bordenuntersuchung.en durch
geführt und dadurch die Vorbedingungen für
die -KoillintassieruIig geschaffen. Ich muß also
sagen, daß schon etwas geschieht ,auf diesem
Geb'iet. Und wenn man die heutige Bedrängnis
unseres Staates sieht, so muß au:ch wirklich
alles unternommen werden, um die landwirt
sohaiHliche Produktion zu intensivieren, damit
wir auf vielen Gebieten der Emährungunab
hängig werden.

Mit diesem iÜesetz wird natürlich nur ein
ganz kleiner Anfiang ,gemacht. Auch die Kom
massierung ist nur ein kleiner Auftakt, denn
es gihtnoch viel mehr zu regeln. Wenn wir
zum Beispiel seinerz,eit von den Maschinen
höfen ,gesprochen haben, so wissen wir, daß

auch diese zur Produktionissteigerung bei
tragen. Denn wenn nach einer Kommass.ierung
die Besitz'er drei, fünf oder zehn Hektar zu
sammengel!egten Grund haben, so brau0hen sie
Maschinen oder sie können vorhandene Ma
schinen 'viel leiohter einsetz'en. Darum Errich
tung von Maschinenhölien, damit auch die
kleinen Besitzer, die ,auch :einen großen Faktor
hi'lidten, Mlaschi'nen eins,etz,en können. Wenn man
dies'e Leute nicht berücksichtigt, so wtird es
immer mehr zum Nach/reil für die niederösFer
r'eichische rLandwirtschaft wenden. Das müssen
wir bedeniken. !Der 'einz,elne kann si'ch nicht
heUen, daher müssen wir rtmcMen, daß auch
der 'kleine B,auer an den Ernungenschtaften der
Technik Anteil 'haben kann. Auch von ·di·esem
Standpunkt :bretrachten wir das Gesretz.

Wir Sind der Meinung, daß dieses Gesetz
einen IF ortschritt, wenn auch keinen ~großen,

bedeutet und werden daher für dieses G~s,ettz

stimmen. (Beifall bei den Sozialisten.)
PRÄSIDENT: Die Redtlierlist'e ist ersehöpift.

Der Herr rBerichterstatter 'hat das Schlußwort.
Berichterstatter Abg. tDIENBAUER (Schluf!

wort): Von aillenRednern wurde auf den Zweck
und die Bedeutung di'eses Gesetzes hingewiesen.

Ich bitte um Annahme des Antra,g.,:s des
WirtschaHsausschusses.

'PRÄ,SliDENT (nach Abstimmung über den
Wortlaut des Gesetzes, Titel und Eingang des
Gesetzes, über das Gesetz als Ganzes sowie
über den Antrag des Wirtschaftsausschusses):
A ngenommel1l.

Ich ersuche den Herrn Abg. Re i tz I, die
Verhandl<ung.en zu Zahl 222 einzuleiten.

Berieht't'fstatter Abg. REITZL: Ich 'habe
namens des WirtschaftsauS'schusses über die
Vorlage der Landesregierung, betreUend Wirt
schaftsförderungsfonds, Bericht 1950/51, zu
beric:Men.

Hoher Landtag! Der Wirtsch,aftsausschuß
hat sich in seiner letzten Sitzung mit dem Be
richt der niederösterreiohischen Landesregierung
über den' Wirtschaftsförderungsfonds b(ifaßt
und ihn 'einstimmig zur Kenntnis genommen.

Der L,andtag von Ni,ederösterreich ,hat in
seiner Sitzung vom 25. April 1947 die Errich
tung einles Wiederaufhaufonds besc:hloss:en, und
zwar zum Zwecke des Wierdemufhaues kriegs
beschädigter Betriebe der gewerblichen W.irt
schaft. Der Landtag von Nietderösterreich hat
mit iBeschluß 'Vom 24. Juni 1948 die Weiter
fü'hpuug der WiederaufbauhiHe genehmigt und
die Errichtung des Wirtschaftsför,derungsfonds
genehmirgentd zur Kenntnis g,enommen. Die zu
gewährenden 'Darlehen wurden au1f den Höchst
betrag von 50.0PO S und der Zinsfuß von
4,5 Prozent auf 6,5 Prozent erhöht.
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Für die Zeit von der Errichtung des Wirt
schaftsförderungisfon!ds (er,ster Konto,auszug der
Landes-Hypothekenanstalt für Niederösterreich,
Zwei,gstelle Henengasse, vom 12. September
1947) bis zum 28. Februar 1949 (letzter Konto
auszug vom 26. Febmar 1949) wurde über
dessen Stand dem Landtag berkhtet. Für die
Zeit vom 1. März 1949 bis zum 28. Februar
1950 ('letzter Kontoauszug vom 28. Februar
1950) wurde mll den L,a'nidtag !Ber'ieht erst'attet.
Beide Beriohte wurden 'vom Landta,g geneh
migend zur Kenntnis genommen.

Demnach zeigt der Fonds in der Zeit 'vom
1. März 1950 bis zum 28. Febru,ar 1951 fol

, gende Entwicklung:

I. Zugänge:

1. Kontostand am 28. Februar 1950 l!aut Kontoausmg vom 28. 'Februar 1950 S 149.005.62
2. Bis zum 28. Februar 1951 sind 457 Riickmhlungen ,auf di,e seinerzeit

durch den Beir'at für Wiederaufbauhilfe bewilligten und nach Genehmi-
gung durch die niederösterrekhische ,L'andesregi,erung aus,gez,ahUen
z,insenlosen Kredite im IB,etrage von . . . . . . . .
ein!gega,nlgen.

3. ,Bis zum 28. Februar 1951 ist eine Rückzahlungsr.ate in der Höhe von S
durch die Gemeinde Puchberg au1f ein seinerz,eit mi,t Genehmigung der
ni,ederösterreichi,schen Landesregierung gewährtes zinsellil0 ses Darlehen
,aus rFremdenverkehrsförderungsmitteln einlgel1anigt.

4. Im Berichtszeitmum wurde auch die erste Vierteljahresmte von . . . . S 400.000
aus dem auß.erordentlichen Landesvoranschlag 1951, V. ,A. 75-61, !Bei-
träge zur Fürderung der gewerblichen Wirtschaft, an den 'Fonds über-
wiesen.

5. Per 31. Dezember 1950 wurden dem Wirtschaftsförderungsfonds ,dU'fch
di,e Landes-IHypO'thekenanst,alt für Niederösterreich % Prozent iHaben
Zinsen für das J,a'hr 1950 gutgeschdeben, da.s sind . . . . . . . . . S

An Zugängen sind daher Ibis zum 28. Feberuar 1951 mit Einschluß des
Anflangsstlandes . . . . . .. S 988.293.41
zu verzeichnen.

11. Ausgänl!ge:

Die Ausgänge aUls dien rFondsmitteln er,geben folg:endes B'Hd:
1. Durch die Ltandes.Hypotlheke'nanstalJt für Niederösterreich kamen im Lauf'e

des Beriohtsjahres zur Veffiechnung:
a) Provision
b) Porti und Spesen
c) Buchulllgisspesen
d) Erlagscheine, die an die Kre.ditnehm& von h. a. aus!~geben werden

2. Auf Grund der beim Amte von den Geldinstituten eingegangenen ZiuseIll
vorschreibungen .für Darlt!hen, lfiür die di,e ,Landesregierung den Zinsen
dienst übernommen hat, wurden in der 'Berichtszeit insg,es'amt .
an Zinsen aus dem Fonds aus,gez1ahlt.

3. Im Berichtszeitraum wupden ferner 19 zinsenlose Kredite ,aus Fonds
mitteln flüssig gemacht im Gesamtbetrag von

4. Ein Vorschuß in der Höhe von . . . . . . . . .
wurde der Stadtgemeinde St. Pölten für die Fertigs!tdlung der Fassade
dies Hauptschulgebä'udes in St. Pölten zur Verfügung ,gestellt. Das Haupt-
schuligebäude war zur Zeit der Landesausstellung 1950 in St. Pölten ein-
,gerüstet und der Verputz noch nkht einlgebnacht. Der V,erputz sollte ,erst
dann erfol,gen, bis neue Mittel zur Verfügung Istehet1l wÜ'fden. ,Da das ein~

g1elfüstete Obj,ekt, in dem lauch AUissteller untergebmcht waren, das
Gesamtbild der Ausstellung empfindlkh gestört hätte, wurde seitens des

.oer Wirtschaftsf.örderungsfonds hat im Jahre
1950 auch eine bedeutsame Ausweitung seiner
FunkNon, die sich hisher nur auf das Gebiet
der gewerblichen Wirtschaft erstreckte, da
dmch erfahren, daß der Landtag von Nieder
österreich in seiner 5. Sitzung am 15. De
zember 1950 den Beschiluß ,geflaßt 'hat, die
Rückzahlungsrat'en jener Darlehen, welche aus
den für Zwecke der ,Fremdenverkehrsförderung
voranschlagsmäßi,g 'vorgesehenen Mitteln be
reitsausgezahH wur,den und weiterhi'I1 g~gehen

werden, in den Fonds zurückfließen zu l,assen,
um diese MiUel auch in Zukunft für Zwecke
der Fr,emdenverkehr§f.örderung verwenden zu
können.



LllJllldJt,a,g von Niooerös,terneiicJh. 111. SeslSrron dler V. W,alhillperiode. - 19. Silt~utlig am 5. ]'llUli 1951. 455

Der Hohe Landt1ag woUe beschließen:
"Der Bericht der Landesregierung, betreHend

die, Oebarung des Wirtschaftsf.örderungsfonds
in der Zeit vom 1. März 1950 bis 28. februar
1951 wird zur Kenntnis genommen."

Ich ib'itte um Annahme des Antr,ages.
Ich bitte den Hohen Landt1ag, diesen Bericht

zur Kenntnis zu nehmen.
PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr

Ahg. N ime'tz.
Abg. NIMETZ: Hoher Landt,ag! Es wurde

heute des 'ö{ter'en und sehr nachdrüddich

S 3,202.209.59
S 745.985.03

,S 2,456.224.56

93.-

545.590.59

988.293.41
442.702.82

442.702.82

S 745.985.03

S 545.590.59

S 2,656.619.

S 3,202.209.59

tür das Jahr
450.

3.850.18
32.404.44

709.280.41

Summe der Passiva

111. Zusammenstellung:

Summe der Akl'iiva .
Summe der P,assi'v,a . . . . . . . . . .

Reinv,ermögen des fonds per 28. februar 1951

Summe der Aktiv,a

I I. Passiva:

1. Verpflichtungen aus Ibewilligten Zinsendienstübernahmen
1948 in einem :fall S
1949 in vier IfäHen S
1950 in 64 FäHen . S
1951 in 447 fällen S

Gewerbeför,derungsamtes der niederösterreichiischen Landesregierung ein
Betrag vo'n S 50.000.- Z'Uf ,ferüg,steUung des Gebäudes 'vor Ausstd
lungsbeginn vorschußweise zur Verfügung gest'ellt, wogegen sich die Stadt
gemei,nde eil1'verstlanden enklärte, daß dieser Betrag aus dem im Jahre
1951 zu erwa.rtenden Landes:heitragaulS ,den Mitteln des Schulbaufonds
rück'ver,gütet werden soH. Der rBetmg mußte aus dem WirtschaHsför
derungsfonds flüssig gemacht. werden, da ansonsten der rückgez,ahlte
Betrag einler weiteren Verwendung nicht mehr hätte zu.geführt werden
künnen. Der Vorschuß ist im Jahre 1951 inzwischen here,its eingeg,angen.

5. Im Zu,ge der ,Richtigstellung einer fehlbuchung der Landes~Hypotheken-

anstaItfür Niederösterreich wmde ein Betrag von . S
abgebucht.

An Ausgängen sind daher zum 28. februar 1951 S
zu verze'ichnen.

Der Wirtschaftsförderungsfonds weist dah'er im Berichts,zeitraum
a) Zug ä n g e, einschli'eßlich des Anfangsst,andes von S 149JJ05.62, in

der Höhe 'von . . . . . . . . . . . . . . . S
b) Aus g ä n g e von . . . . . . . . . . . . . . . S

auf, so daß sich am 28. februar 1951 laut Kontoauszu!g vom 28. fe
bmal1 1951 ,auf Konto Nr. 9565 bei der Landes-Hypothekellianst!altfür
Niederöst'erreich, Zweigstelle Herrengasse, Wien I, Herrengaisse 10, ein
Guthahen von '. . . . . . . . . . S
beiland.

Das :fondsvermögen steNt slich 'per 28. febmar 1951 folgendermaßen
dar:

I. Aktiva:

1. Guthaben auf Konto Nr. 9565 bei derLlandes-<Hypovhekenanstalt für Nie
deröst€rreich, ZwdgsteUe Herrengasse, Wien I,Herrengasse 10

2. f or1derungen per 28. Februar 1951 aus 280 ibewüligten zillisenlosen
Krediten . .

Dem WirtschaftsMrderunlgsfonds ist TIlCloh wi'e
vor größte Bedeut'ung beizumessen, da ,der Kre
ditbedarf der niedcröstetreichischen Wirtschaft
weiterhin im Anstei,gen begrif'fen ist und .durch
den F'onds weniglstens zum Teil} 'eine plan
mäßige Abhi!'f.e des Kredißbedarfes enmöglicht
wi'fd. '

In Hinkunft wird über Wun.sch des nieder
österneichischen Landes-Kol1'trollamtes der Be
richt jeweils mit Ende des Budgetj1ahres' vor
gelegt werden.

Der Antrag des WirtschaHslausschusses lautet
(liest):



festgest,ellJt, daß Drohunlgen in ,den Reden der
Abgeordneten nicht verfangen und daß sich
davOT ni,emand fürchtet. Auch ich möchte jetzt
das gleiche feststellen, nur ist bei mir die Sache
eine andere. Mir wurde nämliC'h nicht während
der Rede gedroht, sondern mir drohte schon
vor der Rede der Herr Landeshtauptmannstell
verteter Ing. Karg!. Auch ich möchte feststellen,
daß bei mir di,ese Drohung weder verfängt, noch
daß i,ch mich davor fürchte. Ich bitte, das zur
Kenntnis zu nehmen. Ich werde also so, wie
ich mir das 'Vorgenommen habe, mein'e Ausfüh
rungen bringen.

Wenn wir den Bericht über den Wirtsc'h3.fts·
förderungs'fonds besprechen (Ab[(. Dllbovsky:
Der Karg) ist doch ein Demokrat!), so ist ,es
unbedingt notwen:dig, zum Kapitel Wirtschafts
förderung des Landes Niederösterreich etwas
Grundsätzliches zu sagen.

IBei ailler Anerkennung dessen, was ,durch
diesen !fonds Gutes und für die Wirtschaft för
derliches geleistet wird, sind wir ,doch der Mei
nung, daß das ja nicht alles sein kann, was das
Land Niederösterreich fiür die Wirtschaftsför
derung übrig hat. Wir stdlen uniS zum lßeispi,el
vor, daß es unhedingt no'twendig wäre, daß das
Land Niederösterreich für die FortbiJ,dung unid
Berufsausbildung der schulentwachsenen j u
gend mehr als bisher tun muß, um wirtschafts
fördernd zu wirken. [s wäre dazu notwendig,
Lehrlinglsheime, Lehrwerkstätten, Lehl'berufs"
schulen usw. zu errichten; a:l1les, was wirt
schaftsfördernd und berufsausbildend wirkt,
müßte also von seiten der 'Landesregierung ,ge
schaffen werden.

Ebenso müßte man von den Gewerbebehörden
- sei,en es die Bezirks,gewerbebehörden oder
die Landesgewerbebehörde - verlangen, daß
sie Idem Sheben der jugend nach Selbständig
keit mehr Rechnung tragen. Man soll nicht
immer, um die erb- und alteingesessenen Mei
ster zu 'Schützen, die jugend mit ,dem ,abge
droschmen und von mir schon mehJlmals an
gezogenen Einwand abwimmeln: Ungünstige
Beeinflussung ,der Wettbewerbsverhält11'isse! Ich
habe schon bewiesen, daß mit keinem Satz so
viel Schindl'uder ,getrieben wird, wie mit diesem,
Wenn ein IBewerber einem Wirtschafts'Verhand
angehört, dann wird dieser S,atz nicht in An
wendung gebr,acht, er wird nur geg,en die
jenigen angewendet, denen man es verwei,gern
wi\ll, selbständig zu werden.

Es wäre weiter auch notwendig, die Bestim
mUngen des Untersagungsgesetzes zu lockern.
Durch den Schutz der 'aJJtteingesess,enen Ge-

. werbetreibenden und die femhaltung der Ju
gend ist aber eine Obemlterung des Gewerbe
standes in Niederösterreich eingetret'en. Dieser
Umstand wird 'Von niemand bestritten, er wird

durch ,die Mi1tteilungen der rHande1S1k,ammer
noch unterstrichen und diesbezüglich werden be
reits Befürchtungen zum Ausdruck gebracht.
Die Über.alterung des Gewerbes ist mehr oder
wenig1er durch ,die Sorge der alten Gewerbe
treibendenund Selhstänidi'genum die Sicherung
ihres Lebensabends bedingt. Wäre der Selb
ständige sicher, daß ,er nach Zurücklegung
seiner Gewerbeberechtigung seinen Lebensabend
fristen könnte, dann würde ein großer Teil der
heute noch Selbständigen und aHm Gewerbe
treibendenihr Gewerbe zugul1sten eines jün
geren zurücklegen. Wir haben heute schon ge
hört, wie notwendig es ist, auch für die Exi
stenz im Alter Vorsorge zu treffen, und zwar
bei der Besprechung des Gemeindeärzteg,esetz,es.
Ich glaube, wa,s dort gilt, ,gilt ebenso auch für
die alten selbständigen Oewerbetr1eibenden.
Trachten wir also alle und helfen wir aJile, die
dafür in Betracht kommen, zusammen, daß die
AItersversioherung der Selbständigen gesichert
und Wirklichkeit wird, denn dann werdien die
alten S'elbständigen heber ,abtreten unld den
jungen, die wirklich strebsam sind und vor
wärtsdrängen, gerne Platz machen.

Es ist erfreulich, wenn nun wieder Gelder für
die Wirtschaftsförder'ung zur Vergebung vor
handen sind, es ist aber notwendig, daß man
an den Praktiken und ,an den Methoden bei der
Vergebung ,dieser Gelder Kritik übt. Es wäre
bess,er, wenn bei der Vergebung solche Zustände
herrschen würden, die eine Kritik ausschließen.
Ich will nur kurz die Zust~ände bei der Er
ledigung solcher AnsuC'hen seit Mai 1950 schil
dern. Im Mai 1950 waren 392 Ansuchen vor
handen; in der Sitzung hat der Beirat in An
betmcht des Umstandes, daß so viele Ansuchen
vorhanden waren, denen man natürlich nicht
gerecht werden kann, besC'hlüss'en, daß neue An
suchen nicht mehr entgegengenommen, behan
delt und erledigt werden. Von diesen 392 An
suchen wurden in ,der ILandesregierungssitlzung
vom 13. juni 1950 208 bewi1lligt, 73 weitere
wurden ohne Wissen der Landesregierung aus
bezahlt.

In der Zeit, in der dies,e 281 ,Bewerber be
rücksichtigt wurden, habe ich 20 Bewerber be
fürwortet. Von diesen 20 Bewerhern wurden in
der Zeit, in ,der die Beträge an ,die 281 IBe
werber zur Auszahlul1ig gekommen sind, nur
zwei berücksichtigt, also nicht einmal 1 Proz.ent
aller Ansuchen! Nach Berücksichtigung ider
281 Ansuchen sind weit über 100 weitere An
suchen übrig,geblieben. Daher hieß es, daß di,c
Annahme weiteru Ansuchen abzustoppen ist
und nur die alten Ansuchen berücksichtigt und
die nach dem 30. Mai 1950 eingel,angkn An
suchen nicht behandelt werden soHen. Aber
siehe da, ich mußte feststellen, daß nicht die

•, ~
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aHen Ansuchen berücksichtigt wurden, sOiflldern
von den neuen, nach dem 30. Mai 1950 ein
geJbrachten Ansuchen einz'eln'e herausgegriffen
unidbehandelt wurden und ,auch zur Ausz,alh
lung gelangt sind, di:esauch wieder ohne
Wissen und ohne SteHungnahme der Lmlrdes
regierun!g. Obwohl noch über 100 alk An
suchen 'v'Üfihanden waren, ,behandelte man dies'e
neuen Ansuchen, und z'war gegen die Stel1lung
nahme des iBeirates,der erklärt hat: ,ß,evor die
neuen Ansuchen behandelt weflden, müssen zu··
erst die alten Ansuchen erl1edigt werden.

Es wirft siöh unwillkürlich di,e fr,age auf,
welche iß.eziehungenund welche Protektion
diese Bewerber unter den neu Ansuchenden
haben müssen, damit sie so vorgezog,en werden.
Sind sie vielleicht Mit,glieder des Wirtschafts
bundes? Ich ,gIaube schon, denn Mit.glieder des
Frei·eu Wirtschaftsverbandes sind sie bestimmt
nicht, denn dann wären sie unter den 20 von
den 281 gewesen.

Ich habe mir deshalb erlauM, auf iQruJ1ld der
Besprechung in der letzten Beiratssitzul1Ig zehn
Darlehensansuchen und sieben Ausuühen um
Zinsendienstübemahme zu überreichen. Ein
wirklich bescheidenes Ansinnen von mir. !Denn
wenn ich feststelle, daß einschließ'lich der nw~n
Ansuchen 350 Ansuchen bewilligt worden si'nd,
und ich verIange nur, daß man 17 von mir
vorgeschIagene B-ewerber berücksichtigt, so ist
das wiJ1ki1ich bescheiden. Ich hO'Me daher, daß
man ,diese von mir VOflgeschlagenen berücksiöh
Hgt und ihnen endlich Gerechtigkeit wider
fahren läßt. (Beifall bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Zum Wort gel,angt der Herr
Abg. Hai n i sc h.

Abg. HAINISOH: Ho,her Landtag! Der Be
richt der Landesregierung, der dem Hohen
Haus vorliegt, betrifft di,e Gebarung des Wirt
schaftsförderungsfonds in ,der Zeit vom 1. März
1950 bis zum 28. Februar 1951. Diese Ge
barung hat selbstverständlich nicht im min
desten etw,as zu tun mit der Errichtung von
Lehrwerkstätten undarJiderelli iDingen, die der
Herr Abg. Nimetz jetzt in die Debatte ge
worfen hat.

Wenn wir denunsvorliegel1lden Geharungs
ausweis desWiTtschaftsföJ1derungsfonds über
prüf'en, müssen wir auf Grund des Vermögens
ausweises des Fonds feststelilen, daß dieser
Fonds wirklich gut gewirtschaftet 'und seime
ihm bei seiner Gründung im Jahre 1947 ge
stellte Aufgabe voll erfüHt hat. Er hat in dieser
Zeit nicht wenig,er allS 796 FäHe behandelt, und
zwar 280 zins'enlose Kredite ibewilligt und in
516 Fällen den ZilliSiendienst übemommen.
Damit hat er zweifellos wesentlich dazu bei
getrag'en, ,den Kredithedarf der gewerblichen
Wirtschaf,t, wenn auch nkht hundertprozentig,

zu erfüllen, so doch zumimdest die Kreditnot
zu mildern. Alle Ahgeordneten, die in i~gend

einer ISteHe, in einer Sparkasse, H,arHeisenkasse
u. dgl. tätig sind, werden bestätigen müssen,
daß der rKredithedarf der Wirtsohalft ungeheuer
groß ist und daß die Kr'editinstitute leider
Gottes nicht in der Lage sind, dies,en Kredit
bedarf auch nuran'l1'ähernrd decken zu 'können.
Wir müssen deshalb ,der niederösterrekhischen
Landesregierung dankbar sein, diaß sie durch
Schaffung des Wirtschaftsför:dewngsfonds we
ni~gstenls eine Milderung dieser Kreditnot er
reicht 'hat.

Ich stimme mü dem Herrn Ahg. Nimetz
voUkommen überei'n, wenn er sagt, daß für d,i,e
gewerbliche Wirtschaft des Lamd>es wesentlich
mehr ,geleistet werden sollte, als /bisher ge
leistet wurde. Ich behailte mir ,auch vor, ,an
läßlich der Beratung des kommenden IBudgets
diesbezüglich ,Anträge zu stellen.

Was nun die Gßharung des Wirtschaftsför
derungs'fonds für die Berichtszeitbetrilfft. muß
ich im Namen meiner Fraktion sagen, daß gut
gewirtschaftet wur,de und daß wir daher diesen
Befi.cht nioht nur zur Kenntnis nehmen, son
dern der Landesregierung auch dafür dank,en,
daß si·e der gewerblichen Wirtschaft in dies,er
Weise unter die Arme gegriffen hat. (Beifall
bei der Volkspartei.)

PIRÄSIDENT: Die Rednerliste ist erschöpft,
der !Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. REITnL (Schlußwort):
Bei diesem Bericht wurde keine ,gegenteilige
Stellung bezogen. Ich bitte daher, ,abstimmen
zu lassen.

PRÄ'SIDENT (nach Abstimmung): A 11 g e
!lammen.

Ich ,ersuche den Herrn Abg. Z e y er die
Verhandlung zu Zahl 224 einzuleiten.

Berichterstatter Ahg. ZEYEtR: Ich halbe
namens des Wirtschaftsaussohu'Sses über die
Vorlage der Landesregierung, betreffend das
Gesetz über die landwirtschalftlic'hen fort
bi1dungs- und bäuerlkhen F achsohu'len des
Landes Ni,eder,österreich (Ni'ederösterreiühisch'es
landwirtschaftliohesSchulg-esetz) zu herieh teu.

Der !Landtag von Niederösterreich Ihat in
seiner 15. 'Sitzung am 6. Juli 1949 dias rOesdz
über landwirtsohaftlkhe Fortbildungs- und
bäuerliche F,achschulm in Niederösterreich
(Niederösterreichisch>es Iantdwirtsch1affliches
Schulgesetz) beschlosslen. 'Duröh den Ein
spruch der :Bullidesreg:i,erung gegen dielsen
Gesetzbeschlußist jedoch >dieses Gesetz bisher
nicht ,in Kmft getreten.

Der Einspruch des Bundes wurde damit be
gründet, ,daß nach § 42, Übergangsg,esetiz 1920,
Änderungen der bestehenden ß,estimmungen nur
durch ü'bereinstimmende Gesetze des Bundes
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und der bet,eiligten Länder erfolgen können.
Im Land Niederösterreich haben Vorschriften
auf diesem Gebiet bisher nicht bestanden, die
Neuregelung dieses Sachgebi,etes stelle eine Än
derung des bestehenden Zustandes Idar.

Da gewisse Aussichten bestanden, daß das
im Artikel 14 der iBundeSiv,erf,assung in Aus
sicht geste\ilte Bundesverfassungsgesetz oder
wenigstens einzelne Teile eines solchen zustande
kommen, wurde dasvor:liegende Niederöster
reichische ,J,anidwirtschaftJiche Schulgesetz bis
her zurückg1estell1.

Nun erscheint jedoc'h eine landesgesetzliche
Re1gelung des l,andwirtschafjiJichen ,Fortbil
dungsschulwesens für das :Land Niederöster
reioh vordringlich und unerläßhch. Es ist auch
nach der gegenwärtigen Lage nicht zu er
warten, daß der Bund in absehbarer Zeit ein
Bundesges.e!lz gemäß Artikel 14 der Bundes
verfassung erlassen wird.

Der Wirtschafbausschuß ,hat sich eingehend
mit di,eser Angelegenheit befaßt und stellt da
her folgenden Antr,ag (liest):

Der Hohe Landtag woHl' beschJi,eßen:
,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe ilan

desgesetz vom 5. Juli 1951) über die landwirt
sohaftlichen Forthildungs-und bäuerlichenfach
schulen des Landes Ni'ederösterreich (Nieder
österreichi'sches landwirtschaftNches Schul
gesetz), welcheram' 6. Julli 1949 vom Landtag
beschlossen wurde, wirü gemäß Artikel 22 des
Landesverfassungsgesetzes für das ,Land Nie
derösterreich in der Fassung von 1930, LOB\.
Nr. 137, neuerlich genehmigt.

2. Die Landesregierung wirdaufgefor,dert,
wegen Durchführung dieses Gesetzheschlusses
das Erfor,derliche zu veranlassen."

Ich bitte das Hohe Haus, dies·em Antrag zu
zustimmen.

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Zum
Wort gelangt Herr Ahg. Kr ein e r.

Abg. KREINEH: :Hoher :Landtag! Ich
glaube, daß es notwendig ist, ehe wir dieses
Gesetz 'ver,abschieden, einige f ragen aufzu
werfen und einige Bedenken zu äußern.

Es ist bedauerlich, daß man bei der !Beratung
dieses Gesdzes, dem wir 'unsue Zustimmung
geben 'werden, sich nioht auch Gedanken dar
über gemacht hat, die frage der bäuerlichen
Schulen grundsätzlich zu löseil. Die Herren
Bauernvertreter, die mit mir im finanzkontroll
ausschuß sitzen, wissen, daß wir im Finanz
kontrollausschuß und auch sonst bei Beratungen
über die bäuerlichen Fach-und FortbiJidungs
schulen immer wieder damuf zu spr1echen
k'Ommen. Wir sind der Meinung, es wäre
zweckmäßig gewesen, die gesamt'e Frage ein
mall grundsätzlich zu erörtern. Wir haben 16
bäuerliche F,achschulen - ich lasse die 298

fortbildungsschulen auf dem bäuerlichen
Sektor ,außer Betracht - mit 'einer Zahl von
470 Schülern; ich glaube, da ist Langenlois
noch nicht mitgerechnet. Wissen Si,e nun, daß
uns im ordentlichen Aufwand des Jahres 1951
diese Schulen 10 Millionen SchiUing kosten?
\XT.enn ich ungefähr etwas über 3 Millionen
Schilling, die aus dem Betrieb der Schulen wie
der zurückfließen, wegrechne, bleibt immerhin
noch eine Summe von 7 Millionen Schilling
übrig, die das Land jährlich ~ür diese 16
bäuerlichen Fachsc:hulenauSlwir'ft. Ich hoflfe,
daß der Herr Kollege Hirmann, der dann als
letzter Redner sprechen wird, nicht wieder mit
aller Leidens,chafthi'er behaupt,en wird, wir
wären, weil wir diese Ziffern anlführen, gegen
die Interessen ·der Bauern und wir wären
Feinde der Bauern. nie I,ändliche Bevölk,erung
hat übrigens schon ein anderes Urteil ge
sproch·en. Es ist notwendig, über diese Sache
zu sprechen, weil wir ,der Meinung sind, daß
wir, wenn wir dieses Gesetz beschließen, auch
einmal die Frage diskutieren müssen, olb man
nicht durch eine Reform des bäuerlichen Fach
schulwesens demL'ande eine erkleckliche Summe
Geldes ersparen könnte, ohne daß diese Reform
sich für die bäuerliche Jugend schädlich aus
wirkt. Das ist eine Feststellung, di,e ich mache.
Wir werden über ,diese Fr,age noch lange nicht
das letzte Wort gesprochen haben, sondern wir
werden immer wieder darauf hinweisen, daß
das bäuerliche Fachschulwesen reformbedürf
Hg ist.

Eine zweite Frage,di,e ich hier aufwerlfen
möchte, ist die, daß es mir persönlich unver
ständlich war, daß ·dieses Gesetz im Wirt
sohaftsausschuß behandelt wurde, obzwar es
ein iSchul,g,esetz ist und nach 'unserer Meinung
mit Schulfachleuten hätte ber,aten werden
müssen. Wir sind 'also der Meinung, daß die
bä,uerlichenflachschulen nioht in das R,essort
des Herrn Landesrates Waltner oder des Herrn
Landesrates Müllner f,allen sollten, sondern in
das Schuilrefer;at, 'und zwar vom Hund ange
fangen bis herunter zum Land. Vielleicht wird
bei kO'l11menden Beratungen das Forum erwei
tert werden und man läßt ,auch Schulfachleute
zu diesem Oesetlz Stellung nehmen.

Nun noch ein :Bedenken möchten wir äußern.
\Xlir werden also jetzt dieses Gesetz beschließen;
es ist schon einmal, nä'l11Nch am 6. Juli 1949,
beschlossen worden. Die Bundesregierung hat
aber einen Einspruc'h erhoben und so die Kund
m3chun:g dieses Gesetzes 'verhindert. Wir tUlI
also nichts anderes, als daß wir heute eigent
lich ,einen Beharrungsbeschluß fassen. Nur
wenn wir dieses Gesetz heute beschließen, kann
die Kundmachung erfol,gen. Die Bundesregie
rung häHedann allerdings noch immer di,e
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Möglichkeit, die Verfassungswidrigkßit des Ge
setzes ,aufzuzeigen und sich an den Verfas
sungsgerichtshof e:u wenden und durch diesen
die Verfassungswidri,gkeit dieses Landesgesetzes
feststellen zu lassen. Wie schaut nun die ver
fassungsrechtliche Seite überhaupt ,aus? Nach
Artikel 14 ,des Bundesverfassungsgesetzes wird
der Wirkungsbereich ,des Bundes und ,der (Län
der auf dem Oehi,ete des Schulwesens durch ein
künftig zu er,lassendes B'undesverfassungsgesetz
geregelt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat
das Übergangsgesetz 1920 zur Bundesverfas
sung im § 42 bestimmt, daß gewisse Ange
legenheiten des Schulwesens nur im Wege der
p.aktierten Gesekg,eb'ung geregelt wer,den dür
fen. Da es sich unSierer Meinung nach bei
di,esem Gesetz um niedere Iand- untdforstwirt
schaftliche fachschul en handelt, käme der
Pu.nkt 3 des zitierten § 42 in ,frage, der aus
spricht, daß die Verteilung ,der Zust'ändigkeit
zwischen dem Bund und den Ländern gegen
über der im Zeitpu.nkt des Inlkrafttre'tens des
Bundesverfoassungsgesetzes hest'ehenden Vertei
lungin Geltung bl,eibe, daß j3doch die bezüg
lichen Bundesgesetze - einschlioeßllich der
früheren St,aats- und Reichsgesetze - nur
durch übereinstimmende Gesetze des Bundes
und der beteiligten Länder abgeändert werden
k,önnen.

Auch Änderungen der Landesgesetlze könnkn
nur durch ühereinstimmende Gesetze des Lan
des und des Bundes enfO'lgen. Im Land Nieder
östetreich ist aber bisher das land- und forst
wirtschaftliche fortbildungsschulwesen gesetz
lich nicht geregelt g,ewesen. Die IArgumentation
des Bundes heiseinem Einspruch kann als eine
zu weite Auslegung des Punktes 3 des § 42
des Übergangsgesetzes gelten, da dieser Funk't 3
ja nur von bestehenden Gesetzen spricht, ein
solches aber in der Ersten Republrik nicht er
lassen wut'de. Nun sage ich, warum wir das
hier aufgroeifcn. Wir sind nämlich der Mei
nung, daß dcr Einsprtwh der rBundespcgi'erung
auseine:n ,ande,rcn Grunde zurecht erfo,jgt ist,
wenn er auch im Einspruch selbst nicht zum
Ausdruck gebr,acht wUl1de. Ös'terreich war vom
Deutsc'henReichi besetzt. Während der deutschen
Resetzung Österreichs wurde durch die Ver
ordnun'g vom 23. November 1940 das landwirt
schaftliche rBerufssc1hulwesen einer Regelung
unterzogen. Diese seinerzeitige Verordnung
steht auf Grund des Rechtsüberleitungsgesetzes
als österreichische Vorschrift, und zwar als
Vonschrift ·des Bundes heute noch in Geltung.
Durch die Wiederinikr.aftsetzung der Bundesver
fassung und des Übergangs,gesetzes 'ist daher
der § 42, Punkt 3, auf den gegenständlichen
FaB anwendbar, da durch ·diese Verordnung
heute eine bundesgesetzliche Regelung des Be-

mfsschul'wesens erfolgt -ist und daher eine Än
derung dieser Bestimmunlgen nur im Wege der
paktierten Gesetzgebung erfolgen könnte.

Sehen Sie, meine Damen und ,Herren, aus
diesem Grunde ihaben wir, wenn wir dem Ge
setze heute die Zustimmung gehen, UllIs,ere IBe
denken; es könnte nämlich unser heutiger Be
schluß der Bundesregierung die Möglichkei't
geben, beim VerfoasS'ungsgerichtsho-f g,egen uns
vorzugehen. Ich komme jetzt wieder au-f die
frage z'urück, warum man zur 'Beratung dieses
Gesetzes sowoihl die Kronjuristen des ,Landes
als auch ,die Schulfachleute nicht beirgezogen
hat. Das wirkt sich jetzt als Mangel aus. Un
serer Meinung nach hätte eine Lösung in der
form gefunden wenden können, daß das Land
als Gesetzgeber im Gesetzbeschluß aus1sprechen
hätte müssen, daß das Gesetz erst dann wirk
sam wird, wenn der Bund ein gleichlautendes
Gesetz beschließt.

Da,s sind ul1lsere Bed,enken, ·die wir hier
äußern. Tun Sie sie nicht mit einer I,eichten
Handbewegung ab! Wir haben Ihnen unsere
Meinung gesagt, geben aber dem Gesetz trotz
dem unsere Zustimmung, weil wir nicht ver
hindern wollen, daß gewisse Dinge, die 'Vor
dringlich sind, zurückgestellt weriden. Wir
machen aber darauf aufmerksam, daß man in
der Zukun,ft bei der IBeratung eines solchen Ge
setzes vorsichtig und gewissenhaft zu Werk
gehen SOlI!. (Beifall bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Zum Wo,rt gelangt der Herr
Abg. lng'. H i r man 11.

Abg. In1g. HIRMANN: HOlhes Haus! Zu
diesem Beharrungsbeschluß, den der Landtag
heute fassen soll, hätte ·der Herr Landeshaupt
mann gerne selbst -gesprochen. Außerordent
lich wiohtige Verhandlungen haben ihn lei,der
gehindert, so I.ange hier zu bleiben, und er hat
mich beauftragt, hier zu sagen, wie sehr es
ihn freut, daß endlich ,einmal die Möglichkeit
geschaHen wird, dem Bildungsdrang der
bäueI1lichen Jugend im Land Niederösterreich
eine gesetzHche Grundlage zu geben.

Denn dieses Gesetz beinhaltet nichts anderes
als den in Pamgmphen gefaßoten Wi'llen der
bäuerlichen Jugend. Bisher war die rBildungs
mögliohkeit der bäuerlichen lugend mit Aus
nahme der fachschulen auf durchaus freiwil
lige Grundlage gesteHt. Wie sehr aber die
bäuerliche lug,end seihst unter ungünstigen Be
dingungen von dieser Möglichkeit Gehr,auchge
macht hat, können wirr an ganz wenigen Zahlen
sehen. 1945/46 gab es 44 Lehrgänge. Das ist
eine kleine Zahl. Wenn wir aber zurückdenken
an die Erej'gnisse des Herbstes und Winters
dieser 1ahr,e, so müssen wir sagen, daß damals
vielOpfermut dazu gehört hat, ,denaft weiten
Weg zurüoklzulegen, um in die Schule zu kom-
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men. 1946/47 wmenes 173, 1947/48 275,
1948/49 369, 1949/50 430 und 1950/51 über
500 Kurse mit mehr als 9000 Burschen und
Mädeln.

Wenn wir nun mit diesem Gesetz di,e Mög
lichkeit schaffen, die bäuerlichen f ortbildungs
schulen zu Pflichtschulen zu erklären, so
machen wirauoh damit etwas möglich, was
di,eses Hohe Haus in der Landarbeitero,rdnung
beschlossen hat,nämlich daß die Landarbeiter
verpflichtet sind, in solchen bäuerlichen Pflic'ht
schulen an zweijährigm Winterkursen teilzu
nehmen,und die Arbeitg,ebet ihnen die hierzu
nötige freizeit geben 'und {hese Zeit vergüten
müssen.

Hoher Landtag! AHe anderen Berufszweige
haben diese gesdzliche Berufsausbildung schon
seit langem. Nur der Streit der juristen über
di'e Auslegung ,der bestehenden Gesetz,e hat ,es
verursacht, daß das Land Niederösterreich bis
her noch kein Gesdz über ,die bä'uerhchen fort
büdlungssohulen als PHichtschulen g,ehaht hat.
Gewiß mag es verfassungsrechtliche Bedenken
geben - ich bin zuwenig jurist, um daz,u eine
entscheidende Meinung zu äuß,ern -, ich weiß
nur das eine: Mit zur förderung der Land
wirtschaft g:ehört, fast möchte ich s,agen an
erster Stelle, die Bildung ,der bäuerlichen ju
gend und die Bildung ,der in der Landwili
schaH täti,gen jugend im 'allgemeinen. nenn
ohne ausreichende th,eoretische B'iild'ung ist es
ni,cht möglich, die praktischen Maßnahmen
durchz'uführen, die heute notwendig sind, um
die Landwirtschaft vorteilhaft zu betreiben.

Man mag über die bäuerlichen Fachschulen,
über die Notwendigkeit ihr,er Errichtung in
di,esem oder jenem Ort verschiedener Meinung
s,ein, es muß ,aber darauf hingewiesen wer,den,
daß der Betrag 'von 10 Millionen Schilling
nicht nur die Erhaltung der Schulen oder die
Kosten des Unterrichtes beinhaltet, sondern daß
der weitaus überwiegende Teil als Aufwand
für di,e Errichtung dieser Schulen ausgegeben
werden mußte, was vom Standpunkt der Ar
beitsbeschaffung gewiß sehr erfreullich ist.
Schon jetzt stellt sich her,aus, daß diese bäuer
lichen fachs'chulen nicht nur der bäuef'1ichen

jugend dienen, sondern daß sie auch als Kurs
stätten für die verschiedensten Kurse verwendet
wer,den. Schon jetzt werden in ein'igen dieser
Schulen forthildungskurse für die Lehrer ab·
gehalten.

Hoher Landtag! Wenn Sie heute den Be
harmngsbeschluß über dies,es Gesetz 'falssen,
setzen Sie damit gewissermaß,en einen Mark
stein in ,der Ges.chichte ,der fortbildung der
ländlichen jugend. leh 'glaube, die Auswir
kung,en dies.es BeharrulligsbesoMuss,es, die darin
bestehen, daß schon im kommenden Herbst in
allen f ortbHdungsschulsprenlgeln solche f ort
bildungsschulen ,errichtet werden können, wer
den sich in kürzester Zeit zum Segen des Lan
des auS'wirNen. (Beifall bei der Volkspartei.)

PRÄ'SIDENT: Oie Rednerliste ist erschöpft,
der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.

BerichterstaHer Abg. ZEYE,R (Schlußwort):
Hoher Landtag! Ich freue mich, feststeHen zu
können, daß 'heide Redner von der Wichtigkeit
dieses Gesetzes überzeugt sind. Ich bitte daher
den Herrn Präsidenten, abstimmen zu lassen.

PRÄSIOENT (nach Abstimmung): A n
gen 0 mm 'e'n.

Somit ist die Tagesordnung der heuti,gen 'Sit
zung erledi,gt.

In' fünf Minuten findet eine vertrauliche Sit
zung statt.

Es wer,den folgende Ausschüsse ihre Sit
zunlgen noch naoh der vertlm'ulichen Sitzung
abhalten:

Gemeinsamer finauz'3'usschuß und Schul
ausschuß nach ,der Sitzung des Finanzaus
schusses und der finanzausschuß sogleich nach
der vertraulichen Sitzung im Herrensaal.

Ich will nur zur Ori'en'Üerunlg mitt'ei1len, daß
Mittwoch, den 11. juli, um 9 Uhr der finanz
ausschuß und um 10 Uhr der gemeinsame fi
nanz- und Schulausschuß tragt 'und daß am
Donnerstrag, den 12. juli,um 9 Uhr Klub
sitzungen sind und um 14 Uhr eine Landtags
sitzung stattfindet.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Selzluli der Sitzung 1Illl 18 Uhr 8 Min.)
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